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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:
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Teil 1

Allgemeine Vorschriften

Art. 1

Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Behörden und sonsti-
gen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern, der Ge-
meinden, Gemeindeverbände und der sonstigen der Auf-
sicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts. 2Für den Landtag gilt 
dieses Gesetz nur, soweit er in Verwaltungsangelegen-
heiten tätig wird. 3Für den Obersten Rechnungshof und 
die Gerichte gilt Teil 2 Kapitel 5 nur, soweit diese in Ver-
waltungsangelegenheiten tätig werden. 4Art. 38 gilt auch 
für nicht öffentliche Stellen, soweit die Verarbeitung nicht 
ausschließlich zur Ausübung persönlicher oder familiärer 
Tätigkeiten erfolgt.

(2) 1Öffentliche Stellen sind auch Vereinigungen des 
privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen und an denen – ungeachtet der Beteiligung 
nicht öffentlicher Stellen – eine oder mehrere der in Abs. 1 
Satz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts unmittelbar oder durch eine solche Vereinigung 
beteiligt sind. 2Öffentlich rechtliche Finanzdienstleis-
tungsunternehmen sowie ihre Zusammenschlüsse und 
Verbände gelten als nicht öffentliche Stellen.

(3) 1Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am 
Wettbewerb teilnehmen, gelten für sie selbst, ihre Zu-
sammenschlüsse und Verbände die Vorschriften für nicht 
öffentliche Stellen. 2Die Zuständigkeit des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz (Landesbeauftragter) nach 
Art. 15 bleibt hiervon unberührt.

(4) Soweit nicht öffentliche Stellen hoheitliche Aufga-
ben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten für 
sie die Vorschriften für öffentliche Stellen. 

(5) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den 
Datenschutz  oder  über  Verfahren  der Rechtspflege  auf 
personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen sie 
den Vorschriften dieses Gesetzes vor.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Aus-
übung des Begnadigungsrechts.

Teil 2

Verarbeitung personenbezogener Daten

Kapitel 1

Allgemeines

Art. 2

Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679

1Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch öffentliche Stellen gelten vorbehaltlich anderwei-
tiger Regelungen die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) 
auch außerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs 
des Art. 2 Abs. 1 und 2 DSGVO. 2Die Art. 30, 35 und 36 
DSGVO gelten nur, soweit die Verarbeitung automatisiert 
erfolgt oder die Daten in einem Dateisystem gespeichert 
sind oder gespeichert werden sollen.

Kapitel 2

Grundsätze der Verarbeitung

Art. 3

Sicherstellung des Datenschutzes,  
Verantwortlicher

(zu Art. 4 Nr. 7 DSGVO)

(1) Die Staatskanzlei, die Staatsministerien und die 
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sonstigen obersten Dienststellen des Staates, die Ge-
meinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen der 
Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts sowie die privat-
rechtlichen Vereinigungen, auf die dieses Gesetz gemäß 
Art.  1 Abs.  1  und  2 Anwendung  findet,  haben  für  ihren 
Bereich die Ausführung der DSGVO, dieses Gesetzes 
sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz 
sicherzustellen.

(2) Verantwortlicher für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Sinne der DSGVO ist die für die 
Verarbeitung zuständige öffentliche Stelle, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.

Art. 4

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(zu Art. 6 Abs. 1 bis 3 DSGVO)

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch eine öffentliche Stelle ist unbeschadet sonstiger 
Bestimmungen zulässig, wenn sie zur Erfüllung einer ihr 
obliegenden Aufgabe erforderlich ist.

(2) 1Personenbezogene Daten, die nicht aus allge-
mein zugänglichen Quellen entnommen werden, sind bei 
der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis zu erheben. 
2Bei Dritten dürfen personenbezogene Daten erhoben 
werden, wenn 

1. dies durch Rechtsvorschrift vorgesehen oder zwin-
gend vorausgesetzt wird,

2. die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach 
oder im Einzelfall eine solche Erhebung erforderlich 
macht, 

3. die Erhebung bei der betroffenen Person einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordern würde oder 
keinen Erfolg verspricht oder

4. die Daten von einer anderen öffentlichen Stelle an 
die erhebende Stelle übermittelt werden dürfen.

3In den Fällen des Satzes 2 Nr. 2 und 3 dürfen keine An-
haltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
werden. 4Werden Daten bei der betroffenen Person ohne 
ihre Kenntnis erhoben, gilt Satz 2 Nr. 1 und 2 entsprechend. 

Art. 5

Übermittlung

(zu Art. 6 Abs. 2 bis 4 DSGVO)

(1) 1Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist 
zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung einer der übermittelnden oder der 
empfangenden öffentlichen Stelle obliegenden Auf-
gabe erforderlich ist oder

2. der Empfänger eine nicht öffentliche Stelle ist, die-
se Stelle ein berechtigtes Interesse an ihrer Kennt-
nis glaubhaft darlegt und die betroffene Person kein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat; dies gilt auch, soweit die Daten zu 
anderen Zwecken als denjenigen, zu denen sie erho-
ben wurden, übermittelt werden.

2Bei einer Übermittlung nach Satz 1 Nr. 2 darf der Emp-
fänger die übermittelten Daten nur für den Zweck verar-
beiten, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten weitere per-
sonenbezogene Daten der betroffenen Person oder Drit-
ter so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung 
auch dieser Daten an öffentliche Stellen zulässig, soweit 
nicht schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
oder Dritter offensichtlich überwiegen.

(3) 1Wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter 
Verfahren oder Datenverarbeitungsanlagen durch ande-
re Stellen vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden 
kann, gilt Art. 28 Abs. 1 bis 4, 9 und 10 DSGVO hierfür 
entsprechend. 2Kann der nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO 
erforderliche Vertrag oder das andere Rechtsinstrument 
vor der Verarbeitung nicht schriftlich oder elektronisch 
abgefasst werden, muss dies unverzüglich nachgeholt 
werden.

(4) 1Werden personenbezogene Daten an eine ande-
re öffentliche Stelle auf deren Ersuchen übermittelt, trägt 
diese die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung. 2Die ersuchte Stelle übermittelt Daten nur, wenn 
das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt. 3Im Übrigen trägt sie die Verantwortung nur dann, 
wenn besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit be-
steht.

Art. 6

Zweckbindung

(zu Art. 6 Abs. 3 und 4 DSGVO)

(1) Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten 
verarbeiten dürfen, dürfen diese auch zur Wahrnehmung 
von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, zur Erstellung 
von Geschäftsstatistiken, zur Rechnungsprüfung, zur 
Durchführung eigener Organisationsuntersuchungen 
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oder zur Prüfung oder Wartung automatisierter Verfah-
ren der Datenverarbeitung und zur Gewährleistung der 
Netz- und Informationssicherheit sowie, soweit nicht of-
fensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Personen entgegenstehen, zu eigenen Aus-
bildungs- oder Prüfungszwecken verarbeiten.

(2) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken als zu 
denjenigen, zu denen die Daten erhoben wurden, ist 
unbeschadet der Bestimmungen der DSGVO zulässig, 
wenn

1. offensichtlich ist, dass die Verarbeitung im Interesse 
der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 
Zwecks ihre Einwilligung hierzu verweigern würde,

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder die Daten verarbeiten-
de Stelle sie veröffentlichen dürfte,

3. die Verarbeitung erforderlich ist

a) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung,

b) zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 
Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne 
des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstre-
ckung von Bußgeldentscheidungen, 

c) zur Durchführung wissenschaftlicher oder histo-
rischer Forschung, das wissenschaftliche oder 
historische Interesse an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das Interesse der betrof-
fenen Person an dem Ausschluss der Zweckän-
derung erheblich überwiegt und der Zweck der 
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden 
kann,

d) zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträch-
tigung der Rechte einer anderen Person,

e) zur Überprüfung von Angaben der betroffenen 
Person, weil tatsächliche Anhaltspunkte für de-
ren Unrichtigkeit bestehen,

f) zum Vergleich von Angaben der betroffenen Per-
son  zur  Erlangung  von  finanziellen  Leistungen 
öffentlicher Stellen mit anderen derartigen Anga-
ben oder

g) zur Sicherung des Steuer- und Zollaufkommens.

(3) Art. 9 DSGVO und die Art. 8 und 24 Abs. 3 bleiben 
unberührt.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkon-
trolle verarbeitet werden, dürfen nicht zu anderen Zwe-
cken verarbeitet werden.

Art. 7

Besondere automatisierte Verfahren

(zu Art. 6 Abs. 3, Art. 26 DSGVO)

(1) 1Öffentliche Stellen dürfen automatisierte Verfah-
ren, welche die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Abruf ermöglichen, nur einrichten, soweit

1. der Abruf aus Datenbeständen erfolgt, die jedermann 
ohne oder nach besonderer Zulassung zur Benut-
zung offen stehen, oder

2. das Verfahren die Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen und die Aufgaben der beteiligten Stel-
len angemessen berücksichtigt.

2Für Abrufe nach Satz 1 Nr. 2

1. trägt der Empfänger die Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit des einzelnen Abrufs,

2. hat die einrichtende Stelle zu gewährleisten, dass die 
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest 
durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt 
und überprüft werden kann; sie prüft die Zulässigkeit 
der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht.

(2) 1Die Einrichtung automatisierter Verfahren, die 
mehreren öffentlichen Stellen die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in einem Datenbestand ermöglichen 
sollen oder bei denen die beteiligten öffentlichen Stellen 
sich wechselseitig Zugriffe auf die gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten ermöglichen sollen, ist zulässig, 
soweit dies unter Berücksichtigung der Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Personen und der Aufgaben der 
beteiligten Stellen angemessen ist und durch technische 
und organisatorische Maßnahmen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen vermieden wer-
den können. 2Verfahren nach Satz 1, die ein hohes Risiko 
für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
beinhalten können, sind nur zulässig, wenn sie durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes eingerichtet werden.

Art. 8

Verarbeitung besonderer  
Kategorien personenbezogener Daten

(zu Art. 9 DSGVO)
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(1) 1Die Verarbeitung von Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 DSGVO ist auch zulässig, soweit sie erforderlich 
ist

1. zur  Wahrnehmung  von  Rechten  und  Pflichten,  die 
aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozi-
alschutzes folgen,

2. zur  Wahrnehmung  von  Rechten  und  Pflichten  der 
öffentlichen Stellen auf dem Gebiet des Dienst- und 
Arbeitsrechts,

3. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge oder der Ar-
beitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
von beschäftigten Personen, für die medizinische 
Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Ge-
sundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwal-
tung von Systemen und Diensten im Gesundheits- 
und Sozialbereich oder auf Grund eines Vertrags der 
betroffenen Person mit einem Angehörigen eines Ge-
sundheitsberufs, wenn diese Daten von ärztlichem 
Personal oder durch sonstige Personen, die einer 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, oder unter deren 
Verantwortung verarbeitet werden,

4. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit und des Infektionsschut-
zes, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenz-
überschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesundheitsversorgung und bei 
Arzneimitteln und Medizinprodukten, oder

5. für die in Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a bis c genannten 
Zwecke.

2Bei Verarbeitungen nach Satz 1 bleibt Art. 6 Abs. 1 un-
berührt. 

(2) 1Bei der Verarbeitung von Daten im Sinne des 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO sind angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen 
Personen vorzusehen. 2Diese Maßnahmen sind in dem 
Verzeichnis nach Art. 30 DSGVO darzustellen.

(3) Art. 26 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 2 bleiben unbe-
rührt.

Kapitel 3

Rechte der betroffenen Person

Art. 9

Informationspflicht

(zu Art. 13, 14 DSGVO)

(1) Eine Pflicht zur Information der betroffenen Per-
son besteht unbeschadet sonstiger Bestimmungen dann 
nicht, soweit und solange ein Fall des Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 
Buchst. a, b oder Buchst. d vorliegt.

(2) In den Fällen des Art. 4 Abs. 2 Satz 2 ist eine 
nicht öffentliche Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur 
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer An-
gaben hinzuweisen.

Art. 10

Auskunftsrecht der betroffenen Person

(zu Art. 15 DSGVO)

(1) 1Ob einer Person Auskunft erteilt wird, dass 
personenbezogene Daten an die Staatsanwaltschaft, 
Polizei, Finanzverwaltung, Organe der überörtlichen 
Rechnungsprüfung, den Verfassungsschutz, den Bun-
desnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
oder andere Behörden des Bundesministeriums der 
Verteidigung übermittelt wurden, entscheidet der Ver-
antwortliche im Einvernehmen mit den Stellen, an die 
diese Daten übermittelt wurden. 2Dies gilt auch für die 
Auskunft über personenbezogene Daten, die dem Ver-
antwortlichen von einer der in Satz 1 genannten Stellen 
übermittelt wurden. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 unterbleibt die Auskunft, 
soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung von Auf-
gaben der Gefahrenabwehr oder die Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten, 
Ordnungswidrigkeiten oder berufsrechtlichen Verge-
hen oder die Strafvollstreckung gefährden würde,

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
die Landesverteidigung oder ein wichtiges wirtschaft-
liches  oder  finanzielles  Interesse  des  Freistaates 
Bayern, eines anderen Landes, des Bundes oder 
der Europäischen Union – einschließlich Währungs-, 
Haushalts- und Steuerangelegenheiten – gefährden 
würde,

3. personenbezogene Daten oder die Tatsache ihrer 
Speicherung zum Schutz der betroffenen Person 
oder wegen der überwiegenden berechtigten Inter-
essen Dritter geheim gehalten werden müssen, 

4. personenbezogene Daten ausschließlich zu Zwe-
cken der Datensicherung oder der Datenschutzkon-
trolle verarbeitet werden, eine Auskunftserteilung ei-
nen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men ausgeschlossen ist oder
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5. personenbezogene Daten weder automatisiert ver-
arbeitet werden noch in einem Dateisystem gespei-
chert sind oder gespeichert werden sollen und

a) die betroffene Person keine Angaben macht, die 
das Auffinden der Daten ermöglichen, oder 

b) der für die Erteilung der Auskunft erforderliche 
Aufwand außer Verhältnis zu dem geltend ge-
machten Informationsinteresse steht.

(3) 1Wird die Auskunft nicht oder nur eingeschränkt 
erteilt,

1. sind die Gründe dafür aktenkundig zu machen,

2. ist die betroffene Person unter Darlegung der Gründe 
zu unterrichten, soweit dies nicht einem der in Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 genannten Zwecke zuwiderliefe, und 

3. ist auf Verlangen der betroffenen Person uneinge-
schränkte Auskunft der Aufsichtsbehörde zu erteilen.

2Die Aufsichtsbehörde darf der betroffenen Person ohne 
Zustimmung der in Abs. 1 Satz 1 genannten Stellen keine 
Informationen mitteilen, die Rückschlüsse auf deren Er-
kenntnisstand zulassen.

(4) Art. 25 Abs. 4, Art. 26 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 4 
bleiben unberührt.

Kapitel 4

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Art. 11

Datengeheimnis

(zu Art. 32 Abs. 4 DSGVO)

1Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen 
ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
verarbeiten (Datengeheimnis). 2Das Datengeheimnis be-
steht nach dem Ende ihrer Tätigkeit fort. 

Art. 12

Behördliche Datenschutzbeauftragte

(zu Art. 35 Abs. 2, Art. 37 bis 39 DSGVO)

(1) 1Behördliche Datenschutzbeauftragte erhalten 
insbesondere

1. Zugang zu dem Verzeichnis nach Art. 30 DSGVO 
und

2. Gelegenheit zur Stellungnahme vor dem erstmaligen 
Einsatz oder einer wesentlichen Änderung eines au-
tomatisierten Verfahrens, mit dem personenbezoge-
ne Daten verarbeitet werden.

2Art. 24 Abs. 5 bleibt unberührt.

(2) Behördliche Datenschutzbeauftragte dürfen Tat-
sachen, die ihnen in Ausübung ihrer Funktion anvertraut 
wurden, und die Identität der mitteilenden Personen nicht 
ohne deren Einverständnis offenbaren. 

(3) Behördliche Datenschutzbeauftragte staatlicher 
Behörden können durch eine höhere Behörde bestellt 
werden. 

Art. 13

Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen

(zu Art. 34 DSGVO)

Die Benachrichtigung kann auch unter den Vor-
aussetzungen des Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a, b oder 
Buchst. d unterbleiben.

Art. 14

Datenschutz-Folgenabschätzung

(zu Art. 35 DSGVO)

(1) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Folgen-
abschätzung) durch den Verantwortlichen kann unterblei-
ben, soweit 

1. eine solche für den Verarbeitungsvorgang bereits 
vom fachlich zuständigen Staatsministerium oder 
einer von diesem ermächtigten öffentlichen Stelle 
durchgeführt wurde und dieser Verarbeitungsvor-
gang im Wesentlichen unverändert übernommen 
wird oder

2. der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechts-
vorschrift geregelt ist und im Rechtsetzungsverfah-
ren bereits eine Folgenabschätzung erfolgt ist, es sei 
denn, dass in der Rechtsvorschrift etwas anderes 
bestimmt ist.

(2) 1Entwickelt eine öffentliche Stelle ein automati-
siertes Verfahren, das zum Einsatz durch öffentliche Stel-
len bestimmt ist, so kann sie, sofern die Voraussetzungen 
des Art. 35 Abs. 1 DSGVO bei diesem Verfahren vorlie-
gen, die Folgenabschätzung nach den Art. 35 und 36  
DSGVO durchführen. 2Soweit das Verfahren von öffentli-
chen Stellen im Wesentlichen unverändert übernommen 
wird, kann eine weitere Folgenabschätzung durch die 
übernehmenden öffentlichen Stellen unterbleiben.
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Kapitel 5

Unabhängige Aufsichtsbehörden

Abschnitt 1

Landesbeauftragter für den Datenschutz

Art. 15

Ernennung und Aufgaben

(zu Art. 51 bis 58 DSGVO)

(1) 1Der Landesbeauftragte nach Art. 33a der Ver-
fassung ist zuständige Aufsichtsbehörde nach Art. 51 
DSGVO und überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den 
öffentlichen Stellen. 2Der Landesbeauftragte ist Beamter 
auf Zeit. 3Die Ernennung, Entlassung und Abberufung er-
folgt durch den Präsidenten des Landtags. 

(2) 1Die Aufsicht durch den Landesbeauftragten er-
streckt sich nicht auf

1. Akten zu einer Sicherheitsüberprüfung, soweit die 
betroffenen Personen der Aufsicht schriftlich gegen-
über dem Verantwortlichen widersprochen haben,

2. personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch 
die Kommission nach Art. 2 des Ausführungsgeset-
zes Art. 10-Gesetz unterliegen, es sei denn, die Kom-
mission ersucht den Landesbeauftragten, die Auf-
sicht bei bestimmten Vorgängen und in bestimmten 
Bereichen wahrzunehmen; der Landesbeauftragte 
berichtet insoweit ausschließlich an die Kommission.

2Der Verantwortliche unterrichtet die betroffenen Perso-
nen in allgemeiner Form über ihr Widerspruchsrecht nach 
Satz 1 Nr. 1.

(3) Der Landtag oder die Staatsregierung können 
den Landesbeauftragten unbeschadet seiner Unabhän-
gigkeit ersuchen, zu bestimmten Vorgängen aus seinem 
Aufgabenbereich Stellung zu nehmen.

(4) 1Der Landesbeauftragte bedient sich einer Ge-
schäftsstelle, die beim Landtag eingerichtet wird. 2Ver-
waltungsangelegenheiten der Geschäftsstelle werden 
vom Landtagsamt wahrgenommen, soweit sie nicht der 
Zuständigkeit des Landesbeauftragten unterliegen.

Art. 16

Ergänzende Rechte und Befugnisse

(zu Art. 57, 58 DSGVO)

(1) 1Der Landesbeauftragte ist von allen öffentlichen 
Stellen in der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
2Ihm sind alle zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen 
Auskünfte zu geben und auf Anforderung alle Unterlagen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Ein-
sicht vorzulegen. 3Er hat ungehinderten Zutritt zu allen 
Diensträumen, in denen öffentliche Stellen Daten verar-
beiten.

(2) 1Die Verpflichtungen nach Abs. 1 gelten für 

1. Einrichtungen der Rechtspflege, soweit sie strafver-
folgend, strafvollstreckend oder strafvollziehend tätig 
werden,

2. Behörden, soweit sie Steuern verwalten oder straf-
verfolgend oder in Bußgeldverfahren tätig werden, 
und

3. Polizei und Verfassungsschutzbehörden

nur gegenüber dem Landesbeauftragten selbst und ge-
genüber den von ihm schriftlich besonders damit Beauf-
tragten. 2Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt für diese Stellen nicht, 
soweit das jeweils zuständige Staatsministerium im Ein-
zelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Si-
cherheit des Freistaates Bayern, eines anderen Landes 
oder des Bundes gefährden würde.

(3) Die Staatskanzlei und die Staatsministerien unter-
richten den Landesbeauftragten rechtzeitig über ihre Ent-
würfe von Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Frei-
staates Bayern sowie über ihre Planungen bedeutender 
Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

(4) 1Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 58 
DSGVO kann der Landesbeauftragte festgestellte Verstö-
ße gegen dieses Gesetz oder gegen andere Vorschriften 
über den Datenschutz beanstanden und ihre Behebung 
in angemessener Frist fordern. 2Er kann die nach Art. 3 
Abs. 1 für die Sicherstellung des Datenschutzes verant-
wortliche Stelle sowie die Rechts- und Fachaufsichtsbe-
hörde hierüber verständigen. 3Werden die beanstandeten 
Verstöße nicht behoben, kann der Landesbeauftragte von 
den in Satz 2 genannten Stellen binnen angemessener 
Frist geeignete Maßnahmen fordern. 4Nach fruchtlosem 
Fristablauf kann der Landesbeauftragte den Landtag und 
die Staatsregierung verständigen. 

Art. 17

Datenschutzkommission

(1) 1Der Landtag bildet zur Unterstützung des Lan-
desbeauftragten eine Datenschutzkommission. 2Sie be-
steht aus zehn Mitgliedern. 3Der Landtag bestellt sechs 
Mitglieder aus seiner Mitte nach Maßgabe der Stärke sei-
ner Fraktionen; dabei wird das Verfahren nach Sainte-La-



237Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/2018

guë/Schepers angewandt. 4Für Fraktionen, die hiernach 
nicht zum Zuge kommen, kann der Landtag jeweils ein 
weiteres Mitglied bestellen, auch wenn sich dadurch die 
Zahl der Mitglieder nach Satz 2 erhöht. 5Ferner bestellt 
der Landtag jeweils ein weiteres Mitglied auf Vorschlag

1. der Staatsregierung,

2. der kommunalen Spitzenverbände,

3. des  Staatsministeriums  für  Gesundheit  und  Pflege 
aus dem Bereich der gesetzlichen Sozialversiche-
rungsträger und

4. des Verbands freier Berufe in Bayern e. V.

6Für jedes Mitglied der Datenschutzkommission wird zu-
gleich ein stellvertretendes Mitglied bestellt.

(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission wer-
den jeweils für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie 
sind in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden.

(3) 1Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag jedes 
ihrer Mitglieder oder des Landesbeauftragten zusammen. 
2Den Vorsitz führt ein Mitglied des Landtags. 3Die Daten-
schutzkommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) 1Die Mitglieder der Datenschutzkommission ha-
ben, auch nach ihrem Ausscheiden, über die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen.

(5) Die Mitglieder der Datenschutzkommission erhal-
ten vom Landesbeauftragten Reisekostenvergütung nach 
den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengeset-
zes wie Ehrenbeamte.

Abschnitt 2 

Landesamt für Datenschutzaufsicht

Art. 18

Einrichtung und Aufgaben

(zu Art. 51 bis 58 und 85 DSGVO)

(1) 1Das Landesamt für Datenschutzaufsicht (Lan-
desamt) ist Aufsichtsbehörde nach Art. 51 DSGVO und 
nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für nicht 
öffentliche Stellen. 2Im Anwendungsbereich des Art. 38 
findet Art. 58 Abs. 1 Buchst. b, c, e und  f sowie Abs. 2 
Buchst. c bis j DSGVO keine Anwendung.

(2) Sitz des Landesamts ist Ansbach.

(3) Der Präsident des Landesamts ist Beamter auf 
Zeit und wird durch die Staatsregierung für die Dauer von 
fünf Jahren ernannt. 

(4) 1Das Landesamt kann Aufgaben der Personal-
verwaltung und Personalwirtschaft auf andere öffentli-
che Stellen des Freistaates Bayern übertragen, soweit 
dadurch seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 
2Diesen Stellen dürfen personenbezogene Daten der be-
schäftigten Personen übermittelt werden, soweit deren 
Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erfor-
derlich ist.

Abschnitt 3 

Unabhängigkeit und Zusammenarbeit  
der Aufsichtsbehörden

Art. 19

Unabhängigkeit und Rechtsstellung

(zu Art. 52 bis 54 DSGVO)

(1) 1Zum Leiter einer Aufsichtsbehörde kann ernannt 
werden, wer

1. bei der Ernennung das 35. Lebensjahr vollendet hat,

2. die Voraussetzungen für den Einstieg in die vierte 
Qualifikationsebene erfüllt und

3. durch einschlägige Berufserfahrung die erforderli-
chen Kenntnisse des Datenschutzrechts nachweisen 
kann.

2Die Wiederernennung ist zulässig.

(2) 1Wird ein Beamter oder Richter auf Lebenszeit 
zum Leiter einer Aufsichtsbehörde ernannt, gilt er für 
die Dauer der Amtszeit als ohne Bezüge beurlaubt. 2Für 
Disziplinarmaßnahmen gegen den Leiter einer Aufsichts-
behörde gilt Art. 6 des Rechnungshofgesetzes entspre-
chend.

(3) 1Die Stellen der Aufsichtsbehörden sind auf Vor-
schlag des Leiters der jeweiligen Aufsichtsbehörde zu be-
setzen. 2Die Bediensteten können, sofern die Aufsichts-
behörde nicht selbst für diese Anordnungen zuständig ist, 
nur mit dessen Einvernehmen versetzt, abgeordnet oder 
umgesetzt werden. 3Der Leiter einer Aufsichtsbehörde ist 
Dienstvorgesetzter der Bediensteten. 4Die Bediensteten 
sind in ihrer Tätigkeit nur an dessen Weisungen gebun-
den und unterstehen ausschließlich seiner Dienstauf-
sicht. 5Die Aufsichtsbehörde ist oberste Dienstbehörde 
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im Sinne des § 96 der Strafprozessordnung (StPO), des 
Art. 6 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes 
und des Art. 18 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Diszipli-
nargesetzes. 6Der Leiter einer Aufsichtsbehörde kann die 
Disziplinarbefugnisse im Einzelfall teilweise oder vollstän-
dig auf die Landesanwaltschaft Bayern übertragen.

(4) 1Der Leiter einer Aufsichtsbehörde darf

1. kein Gewerbe, keinen Beruf und kein anderes be-
zahltes Amt ausüben,

2. weder der Leitung noch dem Aufsichts- oder Verwal-
tungsrat eines auf Erwerb ausgerichteten Unterneh-
mens angehören,

3. keiner Regierung, keiner gesetzgebenden Körper-
schaft des Bundes oder eines Landes und keinem 
kommunalen Vertretungsorgan angehören,

4. nicht gegen Vergütung als Schiedsrichter tätig sein, 
außergerichtliche Gutachten abgeben oder Vorträge 
halten und 

5. keinerlei sonstige Tätigkeiten ausüben, die mit dem 
Amt nicht zu vereinbaren sind oder die Unabhängig-
keit beeinträchtigen können. 

2Satz 1 Nr. 5 gilt auch für ehemalige Leiter bis zum Ablauf 
von zwei Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(5) 1Der Leiter einer Aufsichtsbehörde sowie deren 
Bedienstete unterliegen unabhängig von der jeweiligen 
Ausgestaltung ihres persönlichen Dienstverhältnisses 
den  für  Beamte  geltenden  Verschwiegenheitspflichten. 
2Der Leiter einer Aufsichtsbehörde entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, ob und inwieweit er sowie die 
Bediensteten der Aufsichtsbehörde über Angelegenhei-
ten, die dieser Verschwiegenheitspflicht unterliegen, vor 
Gericht oder außergerichtlich aussagen oder Erklärungen 
abgeben; wenn er nicht mehr im Amt ist, ist die Geneh-
migung des amtierenden Leiters der Aufsichtsbehörde 
erforderlich. 

(6) 1Die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen 
der Aufsichtsbehörden bestimmt sich nach dem Kosten-
gesetz. 2Unbeschadet des Art. 57 Abs. 4 DSGVO sind 
Amtshandlungen für die betroffene Person und für den 
Datenschutzbeauftragten kostenfrei. 3Die Aufsichtsbe-
hörden unterliegen der Rechnungsprüfung durch den 
Obersten Rechnungshof nur, soweit ihre Unabhängigkeit 
hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 

Art. 20

Anrufung der Aufsichtsbehörden

(zu Art. 77 DSGVO)

(1) 1Jeder kann sich an die Aufsichtsbehörden mit 
dem Vorbringen wenden, bei der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten in seinen Rechten verletzt wor-
den zu sein. 2Durch die Anrufung der Aufsichtsbehörden 
dürfen der betroffenen Person keine Nachteile entstehen. 

(2) Auskunfts- oder Einsichtsrechte hinsichtlich Akten 
und Dateien der Aufsichtsbehörden bestehen nicht.

Art. 21

Zusammenarbeit

(zu Art. 51 DSGVO)

(1) 1Die bayerischen Aufsichtsbehörden tauschen 
regelmäßig die in Erfüllung ihrer Aufgaben gewonnenen 
Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig bei 
ihrer Aufgabenwahrnehmung. 2Eine Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, zum Zwecke der Aufsicht personenbezogene 
Daten an andere Aufsichtsbehörden zu übermitteln.

(2) Soweit mehrere Aufsichtsbehörden für eine An-
gelegenheit des Europäischen Datenschutzausschusses 
zuständig sind, üben sie ihre Mitwirkungsrechte einver-
nehmlich aus.

Kapitel 6

Sanktionen

Art. 22

Geldbußen

(zu Art. 83 DSGVO)

Gegen öffentliche Stellen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 
und 2 dürfen Geldbußen nach Art. 83 DSGVO nur ver-
hängt werden, soweit diese als Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen.

Art. 23

Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift

(zu Art. 84 DSGVO)

(1) Mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro kann 
belegt werden, wer personenbezogene Daten, die durch 
eine öffentliche Stelle im Sinne des Art. 1 Abs. 1, 2 oder 
Abs. 4 verarbeitet werden und nicht offenkundig sind,

1. unbefugt

a) speichert, verändert oder übermittelt,
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b) zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens 
bereithält oder

c) abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien 
verschafft oder

2. durch unrichtige Angaben erschleicht.

(2) 1Wer eine der in Abs. 1 bezeichneten Handlungen 
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen ande-
ren zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, be-
geht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 2Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 
3Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Ver-
antwortliche, der Auftragsverarbeiter und die Aufsichtsbe-
hörde.

(3) Gegen öffentliche Stellen im Sinne des Art. 1 
Abs. 1 und 2 werden keine Geldbußen nach Abs. 1 ver-
hängt.

(4) Eine Unterrichtung nach Art. 33 oder Art. 34  
DSGVO darf in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
verfahren gegen den Verantwortlichen oder einen seiner 
in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen nur mit 
seiner Zustimmung verwendet werden.

Kapitel 7

Besondere Verarbeitungssituationen

Art. 24

Videoüberwachung

(zu Art. 6 DSGVO)

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-
überwachung) ist zulässig, wenn dies im Rahmen der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des 
Hausrechts erforderlich ist, 

1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von 
Personen, die sich im Bereich öffentlicher Einrichtun-
gen, öffentlicher Verkehrsmittel, von Dienstgebäuden 
oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen 
oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche 
Verkehrsmittel, Dienstgebäude oder sonstige bauli-
che Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort oder 
in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen

zu schützen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Personen beeinträchtigt werden.

(2) 1Die Videoüberwachung ist durch geeignete Maß-
nahmen erkennbar zu machen. 2Dabei ist der Verantwort-
liche anzugeben, soweit dieser nicht aus den Umständen 
hervorgeht. 

(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet wer-
den, für den sie erhoben worden sind, für einen anderen 
Zweck nur, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung 
oder von Straftaten erforderlich ist.

(4) Die nach Abs. 1 erhobenen und gespeicherten 
Daten sowie daraus gefertigte Unterlagen sind spätes-
tens zwei Monate nach der Erhebung zu löschen, soweit 
sie nicht zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, zur Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten 
oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benö-
tigt werden.

(5) Öffentliche Stellen haben ihrem behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten unbeschadet des Art. 35 Abs. 2 
DSGVO rechtzeitig vor dem Einsatz einer Videoüberwa-
chung den Zweck, die räumliche Ausdehnung und die 
Dauer der Videoüberwachung, den betroffenen Perso-
nenkreis, die Maßnahmen nach Abs. 2 und die vorgese-
henen Auswertungen mitzuteilen und ihm Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.

Art. 25

Verarbeitung zu Forschungszwecken

(zu Art. 89 DSGVO)

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen oder histori-
schen Forschung erhobene oder gespeicherte personen-
bezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet 
werden.

(2) 1Die personenbezogenen Daten sind zu anonymi-
sieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich 
ist. 2Bis dahin sind die Merkmale, mit denen Einzelanga-
ben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet wer-
den können, gesondert zu speichern. 3Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungszweck dies erfordert.

(3) Die wissenschaftliche oder historische Forschung 
betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten 
nur veröffentlichen, wenn die betroffene Person eingewil-
ligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungser-
gebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläss-
lich ist.

(4) Die Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO sind nicht an-
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zuwenden, soweit die Inanspruchnahme dieser Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecke unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt und diese Beschränkung für 
die Erfüllung der Forschungszwecke notwendig ist.

Art. 26

Verarbeitung zu Archivzwecken

(zu Art. 89 DSGVO)

(1) Personenbezogene Daten dürfen zu im öffent-
lichen Interesse liegenden Archivzwecken verarbeitet 
werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen wer-
den.

(2) 1Die Verarbeitung von Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 DSGVO ist auch zulässig, soweit sie für im öffent-
lichen Interesse liegende Archivzwecke erforderlich ist. 
2Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der betroffenen 
Person gemäß Art. 8 Abs. 2 vor.

(3) Ein Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
gemäß Art. 15 DSGVO besteht nicht, soweit das Archiv-
gut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist 
oder keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden 
des betreffenden Archivguts ohne unverhältnismäßigen 
Aufwand ermöglichen.

(4) 1Art. 16 DSGVO ist nicht anzuwenden. 2Die be-
troffene Person kann verlangen, dass dem Archivgut, 
das sich auf ihre Person bezieht, eine Gegendarstellung 
beigefügt wird, wenn sie die Richtigkeit der sie betreffen-
den Informationen glaubhaft bestreitet. 3Nach dem Tod 
der betroffenen Person kann die Beifügung einer Ge-
gendarstellung von dem Ehegatten, dem Lebenspartner, 
den Kindern oder den Eltern verlangt werden, wenn sie 
ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft machen kön-
nen.

(5) Die Art. 18 Abs. 1 Buchst. a, b und d sowie 
Art. 20 und 21 DSGVO sind nicht anzuwenden, soweit 
diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der im 
öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmög-
lich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und diese 
Beschränkung für die Erfüllung der Archivzwecke not-
wendig ist.

(6) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unter-
lagen einem öffentlichen Archiv zur Übernahme anzubie-
ten, ist eine Löschung erst zulässig, nachdem die Unter-
lagen dem öffentlichen Archiv angeboten worden und von 
diesem nicht als archivwürdig übernommen worden sind 
oder über die Übernahme nicht fristgerecht entschieden 
worden ist.

Art. 27

Staatliche und kommunale  
Auszeichnungen und Ehrungen

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung staatlicher 
oder kommunaler Auszeichnungen oder Ehrungen dürfen 
personenbezogene Daten, einschließlich der Daten nach 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO, auch ohne Kenntnis der betroffe-
nen Person verarbeitet werden.

(2) Andere öffentliche Stellen dürfen die zur Vorbe-
reitung und Durchführung staatlicher oder kommunaler 
Auszeichnungen und Ehrungen erforderlichen personen-
bezogenen Daten, einschließlich der Daten nach Art. 9 
Abs. 1 DSGVO, an die dafür zuständigen Stellen über-
mitteln. 

(3) 1Eine Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten nach Abs. 1 für andere Zwecke ist nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person zulässig. 2Der Verantwort-
liche  sieht  angemessene  und  spezifische  Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte der betroffenen Person gemäß 
Art. 8 Abs. 2 vor.

(4) Soweit eine Verarbeitung ausschließlich für die in 
Abs. 1 genannten Zwecke erfolgt, sind die Art. 13 bis 16, 
19 und 20 DSGVO nicht anzuwenden.

(5) 1Die nach Abs. 1 gespeicherten personenbezo-
genen Daten sind zu löschen, sobald sie für den dort 
genannten Zweck nicht mehr erforderlich sind. 2Eine Lö-
schung von Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 
und Kommunikationsdaten kann unterbleiben.

(6) Abweichend von Art. 58 Abs. 2 DSGVO steht dem 
Landesbeauftragten bei der Überwachung der Anwen-
dung von den Abs. 1 bis 5 nur das Beanstandungsrecht 
nach Art. 16 Abs. 4 zu.

Kapitel 8

Verarbeitungen im Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2016/680

Art. 28

Anwendungsbereich dieses Kapitels

(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 

1. die Polizei,

2. die Gerichte in Strafsachen und die Staatsanwalt-
schaften,
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3. die Strafvollstreckungs- und Justizvollzugsbehörden,

4. die Behörden des Maßregelvollzugs

zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Ver-
folgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 2Die Vorschrif-
ten dieses Kapitels gelten auch für sonstige Behörden im 
Sinne des Art. 1 Abs. 1 Satz 1, soweit diese personenbe-
zogene Daten verarbeiten, um Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten zu verfolgen oder zu ahnden. 

(2) 1Unbeschadet anderer Rechtsvorschriften finden 
auf Verarbeitungen nach Abs. 1 abweichend von Art. 2 
nur Anwendung:

1. aus dem Kapitel I DSGVO über allgemeine Bestim-
mungen Art. 4 DSGVO, 

2. aus dem Kapitel II DSGVO über Grundsätze die 
Art. 5, 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a und e, Art. 7 und 11 
Abs. 1 DSGVO, 

3. aus dem Kapitel IV DSGVO über Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter die Art. 24 Abs. 1 und 2, Art. 25 
Abs. 1 und 2, Art. 28 Abs. 1 bis 4, 9 und 10, Art. 29, 
31, 34, 36 Abs. 4, Art. 37 Abs. 1 und 3 bis 7, Art. 38 
und 39 DSGVO,

4. aus dem Kapitel VI DSGVO über unabhängige Auf-
sichtsbehörden die Art. 51 bis 54, 55 Abs. 1 und 3 
und Art. 59 DSGVO, 

5. aus dem Kapitel VII DSGVO über Zusammenarbeit 
und Kohärenz Art. 61 Abs. 1 bis 7 und 9 DSGVO und 

6. aus dem Kapitel VIII DSGVO über Rechtsbehelfe, 
Haftung und Sanktionen die Art. 77, 78 Abs. 1 bis 3 
DSGVO. 

2Im  Übrigen  finden  aus  dem  Kapitel  II  DSGVO  über 
Grundsätze Art. 9 Abs. 1 und 2, aus dem Kapitel IV  
DSGVO über Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die 
Art. 26, 30, 32 und 33 DSGVO sowie aus dem Kapitel VI 
DSGVO über unabhängige Aufsichtsbehörden die Art. 57 
und 58 DSGVO nach Maßgabe der nachfolgenden Vor-
schriften dieses Kapitels Anwendung.

(3) Unbeschadet  anderer Rechtsvorschriften  finden 
auf Verarbeitungen nach Abs. 1 keine Anwendung

1. aus Kapitel 2 über Grundsätze der Verarbeitung die 
Art. 6 Abs. 2 bis 4, Art. 7 und 8 Abs. 1, 

2. das Kapitel 3 über Rechte der betroffenen Person,

3. aus Kapitel 4 über Verantwortliche und Auftragsver-
arbeiter Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2,

4. aus Kapitel 5 über unabhängige Aufsichtsbehörden 
Art. 18,

5. aus Kapitel 6 über Sanktionen Art. 22 und

6. aus Teil 3 über Meinungsäußerungs- und Informati-
onsfreiheit Art. 38.

Art. 29

Verarbeitung zu anderen Zwecken und besonderer  
Kategorien personenbezogener Daten 

(1) 1Eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie 
erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem an-
deren Zweck um einen der in Art. 28 Abs. 1 genannten 
Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu 
diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu 
diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. 2Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem ande-
ren, in Art. 28 Abs. 1 nicht genannten Zweck ist zulässig, 
wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbe-
dingt erforderlich ist, die Voraussetzungen des Art. 9 
Abs. 2 Buchst. c und e DSGVO vorliegen oder dies in 
einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

Art. 30

Gemeinsam Verantwortliche

1Die Angabe der Anlaufstelle für die betroffenen Per-
sonen nach Art. 26 Abs. 1 Satz 3 DSGVO  ist verpflich-
tend. 2Art. 26 Abs. 2 DSGVO findet keine Anwendung. 

Art. 31

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

1In dem Verzeichnis nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO 
werden zusätzlich die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
sowie gegebenenfalls die Verwendung von Profiling auf-
genommen. 2Art. 30 Abs. 5 DSGVO findet keine Anwen-
dung. 

Art. 32

Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung

(1) Art. 32 Abs. 3 und 4 DSGVO findet keine Anwen-
dung. 
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(2) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung ha-
ben der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf 
Grundlage einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergrei-
fen, die geeignet sind, um 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanla-
gen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu verwehren (Zugangskontrolle),

2. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Orga-
nisation so zu gestalten, dass sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (Or-
ganisationskontrolle),

3. zu verhindern, dass 

a) Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können (Datenträgerkont-
rolle),

b) personenbezogene Daten unbefugt eingegeben 
werden sowie gespeicherte personenbezogene 
Daten unbefugt gelesen, verändert oder gelöscht 
werden (Speicherkontrolle),

c) automatisierte Datenverarbeitungssysteme mit 
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung 
von Unbefugten genutzt werden können (Benut-
zerkontrolle),

d) bei der Übermittlung personenbezogener Da-
ten sowie beim Transport von Datenträgern die 
Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
gelöscht werden können (Transportkontrolle), 

4. zu gewährleisten, dass 

a) die zur Benutzung eines automatisierten Da-
tenverarbeitungssystems Berechtigten aus-
schließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung 
unterliegenden Daten zugreifen können (Zu-
griffskontrolle),

b) überprüft und festgestellt werden kann, an wel-
che Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe 
von Einrichtungen zur Datenübertragung über-
mittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder 
werden können (Übertragungskontrolle),

c) nachträglich überprüft und festgestellt werden 
kann, welche personenbezogenen Daten zu 
welcher Zeit von wem in automatisierte Daten-
verarbeitungssysteme eingegeben worden sind 
(Eingabekontrolle), 

d) eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederher-
gestellt werden können (Wiederherstellung),

e) alle Funktionen des Systems zur Verfügung ste-

hen und auftretende Fehlfunktionen gemeldet 
werden (Zuverlässigkeit),

f) gespeicherte personenbezogene Daten nicht 
durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt 
werden können (Datenintegrität), 

g) personenbezogene Daten, die im Auftrag verar-
beitet werden, nur entsprechend den Weisungen 
des Verantwortlichen verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle). 

Art. 33

Meldung von Verletzungen des Schutzes  
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

Wenn Daten von oder an den Verantwortlichen ei-
nes anderen Mitgliedstaates übermittelt wurden, sind die 
Informationen nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO unverzüglich 
auch an diesen zu melden. 

Art. 34

Aufsicht durch den  
Landesbeauftragten für den Datenschutz

(1) 1Art. 57 Abs. 1 Buchst. j bis s, u und v DSGVO so-
wie Art. 58 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 2 Buchst. c bis j, Abs. 3 
Buchst. c bis j DSGVO finden keine Anwendung. 2Übt der 
Landesbeauftragte für die betroffene Person deren Rech-
te aus, hat er darüber hinaus die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung zu überprüfen und die betroffene Person 
innerhalb einer angemessenen Frist über das Ergebnis 
dieser Überprüfung zu unterrichten oder ihr die Gründe 
mitzuteilen, aus denen die Überprüfung nicht vorgenom-
men werden kann. 3Die Mitteilung an die betroffene Per-
son darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt.

(2) 1Die Aufsicht durch den Landesbeauftragten über 
die Erhebung personenbezogener Daten durch Strafver-
folgungsbehörden bei der Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten ist erst nach Abschluss des 
Strafverfahrens zulässig. 2Sie erstreckt sich nicht auf eine 
Datenverarbeitung, die gerichtlich überprüft wurde. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten für die Strafvollstreckung entspre-
chend.

(3) 1Wird eine Beschwerde bei einer sachlich unzu-
ständigen Aufsichtsbehörde eingereicht, gibt diese die 
Beschwerde unverzüglich an die sachlich zuständige Auf-
sichtsbehörde ab und unterrichtet die beschwerdeführen-
de Person. 2In diesem Fall hat die abgebende Stelle die 
betroffene Person über die Weiterleitung zu unterrichten 
und ihr auf Ersuchen weitere Unterstützung zu leisten. 
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Art. 35

Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die betroffene Person mit 
einer nachteiligen Rechtsfolge verbunden sind oder sie 
erheblich beeinträchtigen, einschließlich Profiling, dürfen 
nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
gestützt werden, es sei denn, eine Rechtsvorschrift lässt 
dies ausdrücklich zu. 

(2) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Per-
sonen auf der Grundlage von besonderen Daten im Sinne 
des Art. 9 Abs. 1 DSGVO benachteiligt werden, ist ver-
boten.

Art. 36

Vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen

1Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm 
vertrauliche Meldungen über in seinem Verantwortungs-
bereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvor-
schriften zugeleitet werden können. 2Art. 12 Abs. 2 gilt 
für die zur Entgegennahme dieser Meldungen betraute 
Stelle entsprechend. 

Art. 37

Schadenersatz

(1) 1Hat eine öffentliche Stelle einer betroffenen 
Person durch eine nach diesem Gesetz oder nach an-
deren Vorschriften über den Datenschutz rechtswidri-
ge Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einen 
Schaden zugefügt, ist ihr Rechtsträger der betroffenen 
Person  zum  Ersatz  dieses  Schadens  verpflichtet.  2Die 
Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht automatisier-
ten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden 
des Verantwortlichen zurückzuführen ist. 3Sind bei einer 
Datei mehrere Stellen speicherungsberechtigt und sind 
Geschädigte nicht in der Lage, die speichernde Stelle 
festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, kann die betroffene Person eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen. 

(3)  Mehrere  Ersatzpflichtige  haften  als  Gesamt-
schuldner.

(4) 1Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver-
schulden der betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
2Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechende Anwendung.

(5) Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weite-
rem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder nach 
denen andere für den Schaden verantwortlich sind, blei-
ben unberührt.

(6) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten 
steht offen.

Teil 3

Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit

Art. 38

Verarbeitung zu journalistischen,  
künstlerischen oder literarischen Zwecken

(zu Art. 85 DSGVO)

(1) 1Werden personenbezogene Daten zu journa-
listischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken 
verarbeitet, stehen den betroffenen Personen nur die in 
Abs. 2 genannten Rechte zu. 2Im Übrigen gelten für Ver-
arbeitungen im Sinne des Satzes 1 Kapitel I, Art. 5 Abs. 1 
Buchst. f, Art. 24 und 32, Kapitel VIII, X und XI DSGVO. 
3Art. 82 DSGVO gilt mit der Maßgabe, dass nur für un-
zureichende Maßnahmen nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, 
Art. 24 und 32 DSGVO gehaftet wird. 

(2) Führt die journalistische, künstlerische oder literari-
sche Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verbrei-
tung von Gegendarstellungen, zu Verpflichtungserklärun-
gen, gerichtlichen Entscheidungen oder Widerrufen, sind 
diese zu den gespeicherten Daten zu nehmen, dort für die-
selbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst und 
bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen 
zu übermitteln.

Art. 39

Allgemeines Auskunftsrecht

(zu Art. 86 DSGVO)

(1) 1Jeder hat das Recht auf Auskunft über den Inhalt 
von Dateien und Akten öffentlicher Stellen, soweit ein be-
rechtigtes, nicht auf eine entgeltliche Weiterverwendung 
gerichtetes Interesse glaubhaft dargelegt wird und 

1. bei personenbezogenen Daten eine Übermittlung an 
nicht öffentliche Stellen zulässig ist und 

2. Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
nicht beeinträchtigt werden. 

2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit 
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1. Kontroll- und Aufsichtsaufgaben oder sonstige öffent-
liche oder private Interessen entgegenstehen, 

2. sich das Auskunftsbegehren auf den Verlauf oder auf 
vertrauliche Inhalte laufender oder abgeschlossener 
behördeninterner Beratungen oder auf Inhalte aus 
nicht abgeschlossenen Unterlagen oder auf noch 
nicht aufbereitete Daten bezieht oder 

3. ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. 

(2)  Abs.  1  findet  keine  Anwendung  auf  Auskunfts-
begehren, die Gegenstand einer Regelung in anderen 
Rechtsvorschriften sind. 

(3) Ausgenommen von der Auskunft nach Abs. 1 sind 

1. Verschlusssachen, 

2. einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terliegende Datei- und Akteninhalte sowie 

3. zum persönlichen Lebensbereich gehörende Ge-
heimnisse oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se, sofern die betroffene Person nicht eingewilligt 
hat. 

(4) 1Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf 

1. den Landtag, den Obersten Rechnungshof, die Staat-
lichen Rechnungsprüfungsämter, die Staatlichen 
Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter, den 
Kommunalen Prüfungsverband und die Aufsichtsbe-
hörden im Sinne des Art. 51 DSGVO, 

2. die obersten Landesbehörden in Angelegenheiten 
der Staatsleitung und der Rechtsetzung, 

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstre-
ckungsbehörden, Gerichtsvollzieher, Notare und die 
Landesanwaltschaft Bayern als Organe der Rechts-
pflege sowie die Justizvollzugsbehörden, die Diszipli-
narbehörden und die für Angelegenheiten der Berufs-
aufsicht zuständigen berufsständischen Kammern 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

4. die Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz 
einschließlich der für ihre Aufsicht zuständigen Stel-
len, 

5. Finanzbehörden in Verfahren nach der Abgabenord-
nung, 

6. Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hoch-
schulen, Schulen sowie sonstige öffentliche Stellen im 
Bereich von Forschung und Lehre, Leistungsbeurtei-
lungen und Prüfungen, 

7. die Landeskartellbehörde und die Regulierungskam-

mer des Freistaates Bayern sowie die Industrie- und 
Handelskammern und die Handwerkskammern, 

8. die kommunalen Spitzenverbände. 

2Datei- und Aktenbestandteile der in Satz 1 genannten 
oder für Begnadigungsangelegenheiten zuständigen 
Stellen sind von der Auskunft nach Abs. 1 auch dann aus-
genommen, wenn sie sich in Dateien oder Akten anderer 
öffentlicher Stellen befinden. 

(5) Für die Auskunft werden Kosten nach Maßgabe 
des Kostengesetzes erhoben.

Teil 4

Schlussvorschriften

Art. 39a

Übergangsvorschrift

1Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
laufende Amtszeit des Landesbeauftragten nach Art. 33a 
Abs. 4 der Verfassung und des Präsidenten des Landes-
amts nach Art. 15 Abs. 3 wird durch das Inkrafttreten die-
ses Gesetzes nicht berührt. 2Die Amtszeit aller Mitglieder 
der Datenschutzkommission nach Art. 17 endet zu dem in 
Art. 33 Abs. 2 BayDSG in der am 24. Mai 2018 geltenden 
Fassung für die Mitglieder des Landtags bestimmten Frist.

Art. 39b

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

(1) Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz 
(BayVSG) vom 12. Juli 2016 (GVBl. S. 145, BayRS 12-1-I) 
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „er-
heben, verarbeiten und nutzen“ durch das Wort 
„verarbeiten“ ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter „und nutzen“ gestri-
chen.

3. In Art. 7 Abs. 1 werden die Wörter „Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung“ durch das Wort „Verarbeitung“ 
ersetzt.

4. In Art. 11 Abs. 3 Nr. 2 wird die Angabe „§ 100c“ durch 
die Angabe „§ 100b“ ersetzt.
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5. Art. 16 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) Das Landesamt darf das Bundeszent-
ralamt für Steuern ersuchen, bei den Kreditins-
tituten die in § 93b Abs. 1 der Abgabenordnung 
(AO) bezeichneten Daten abzurufen.“

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

6. In Art. 17 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 wird jeweils 
nach der Angabe „Art. 16“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt.

7. In Art. 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 100c“ 
durch die Angabe „§ 100b“ ersetzt.

8. In Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 wird jeweils 
nach der Angabe „und 16“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt.

9. Art. 21 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 21

Löschung, Verarbeitungseinschränkung  
und Berichtigung“.

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Personenbezogene Daten sind zu sperren,“ 
durch die Wörter „Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ist einzuschränken,“ ersetzt.

c) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Unrichtige personenbezogene Daten 
sind zu berichtigen. 2Wird bei personenbezoge-
nen Daten in Akten festgestellt, dass sie unrichtig 
sind, oder wird ihre Richtigkeit vom Betroffenen 
bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken 
oder auf sonstige Weise festzuhalten. 3Erweisen 
sich personenbezogene Daten nach ihrer Über-
mittlung als unvollständig oder unrichtig, so sind 
sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger zu 
berichtigen, es sei denn, dass die Berichtigung 
sich als unmöglich erweist oder mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand verbunden ist.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

e) Es wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Unterlagen, die dem Hauptstaatsarchiv 
zur Übernahme anzubieten sind, dürfen erst 
gelöscht werden, nachdem die Unterlagen dem 
Archiv angeboten und von diesem nicht als ar-

chivwürdig übernommen worden sind oder über 
die Übernahme nicht fristgerecht entschieden 
worden ist.“

10. Dem Art. 22 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Das Landesamt führt ein Verzeichnis der geltenden 
Errichtungsanordnungen.“

11. In Art. 25 Abs. 2 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die 
Wörter „der Abgabenordnung“ durch die Angabe 
„AO“ ersetzt.

12. In Art. 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 100c“ 
durch die Angabe „§ 100b“ ersetzt.

13. Art. 28 wird wie folgt gefasst:

„Art. 28

Anwendbarkeit  
des allgemeinen Datenschutzrechts

(1) Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
finden die §§ 2, 5 bis 7, 42, 46, 51 Abs. 1 bis 4, §§ 52 
bis 54, 62, 64, 83 des Bundesdatenschutzgesetzes 
entsprechende Anwendung.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz mindestens alle zwei Jahre; die Vor-
schriften in Teil 2 Kapitel 5 Abschnitt 1 des Bayeri-
schen  Datenschutzgesetzes  finden  entsprechende 
Anwendung.“

14. Art. 29a wird aufgehoben.

15. Art. 30 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

(2) In Art. 2 Abs. 2 und 5 Satz 1 Spiegelstrich 2 des 
Ausführungsgesetzes Art. 10-Gesetz (AGG 10) vom 
11. Dezember 1984 (GVBl. S. 522, BayRS 12-2-I), das 
zuletzt durch Art. 29a Abs. 1 des Gesetzes vom 12. Juli 
2016 (GVBl. S. 145) geändert worden ist, werden jeweils 
die Wörter „Erhebung, Verarbeitung und Nutzung“ durch 
das Wort „Verarbeitung“ ersetzt.

(3) Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2018 (GVBl. S. 145) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt:

„(4) 1In Satzungen nach Abs. 1 Nr. 2 kann 
für Einrichtungen der Wasserversorgung be-
stimmt werden, dass die Gemeinde berechtigt 
ist, elektronische Wasserzähler mit oder ohne 
Funkmodul einzusetzen und zu betreiben. 2In 
einem elektronischen Wasserzähler dürfen nur 
Daten gespeichert und verarbeitet werden, die 
zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der Wasserver-
sorgung und zur Gewährleistung der Betriebs-
sicherheit und Hygiene der gesamten Wasser-
versorgungseinrichtung erforderlich sind. 3Die 
gespeicherten Daten dürfen nur ausgelesen und 
verwendet werden

1. zur periodischen Abrechnung oder Zwi-
schenabrechnung des Wasserverbrauchs 
und

2. anlassbezogen, soweit dies im Einzelfall zur 
Abwehr von Gefahren für den ordnungsge-
mäßen Betrieb der Wasserversorgungsein-
richtung und zur Aufklärung von Störungen 
im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist.

4Jahresverbrauchswerte dürfen ferner zur Be-
rechnung und Festsetzung der Gebühren für die 
Benutzung einer Abwasserbeseitigungseinrich-
tung ausgelesen und verwendet werden. 5Soll 
ein Wasserzähler mit Funkmodul eingesetzt 
werden, weist die Gemeinde den Gebühren-
schuldner und den Eigentümer des versorgten 
Objekts spätestens drei Wochen vorher in einer 
verständlichen und von anderen Informationen 
getrennten Form darauf hin, dass sie oder ein 
berechtigter Nutzer dem Betrieb eines Wasser-
zählers unter Verwendung der Funkfunktion in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach Zugang des Hinweises jeweils unabhängig 
voneinander schriftlich widersprechen können. 
6Übt einer der Berechtigten das Widerspruchs-
recht fristgerecht aus, darf ein elektronischer 
Wasserzähler nicht unter Verwendung der Funk-
funktion betrieben werden. 7Die Sätze 5 und 6 
finden  keine Anwendung,  soweit  in  einem  ver-
sorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemein-
samen Wasserzähler haben.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

3. Nach Art. 94 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) 1Gehören der Gemeinde Anteile an einem 
Unternehmen der öffentlichen Versorgung mit Was-

ser (Wasserversorgungsunternehmen) in dem in 
§ 53 HGrG bezeichneten Umfang oder bedient sie 
sich zur Durchführung der Wasserversorgung eines 
Dritten, so hat sie dafür Sorge zu tragen, dass Art. 24 
Abs. 4 Satz 5 bis 7 zur entsprechenden Anwendung 
kommt. 2Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem 
Wasserversorgungsunternehmen keine Mehrheits-
beteiligung im Sinn des § 53 HGrG, so soll sie darauf 
hinwirken, dass Art. 24 Abs. 4 Satz 5 bis 7 zur ent-
sprechenden Anwendung kommt.“

4. Art. 124 wird wie folgt gefasst:

„Art. 124

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes, Art. 102 der Verfassung) und der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgeset-
zes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) eingeschränkt 
werden.“

(4) Das Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 351) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 4 wird aufgehoben.

3. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c wird wie folgt geändert:

aa) Nach Doppelbuchst. aa werden die folgen-
den Doppelbuchst. bb und cc eingefügt:

„bb)  die Offenbarung nach Abs. 4 Nr. 1a ist 
zulässig, soweit sie einer Verarbeitung 
nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 1 des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes 
dient,

cc)  die Offenbarung nach Abs. 4 Nr. 2 
kann auch durch Landesgesetz aus-
drücklich zugelassen werden,“.

bb) Der bisherige Doppelbuchst. bb wird Dop-
pelbuchst. dd und das Wort „Absatz“ wird 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Bei der Hundesteuer finden auf die Verar-
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beitung personenbezogener Daten die allge-
meinen datenschutzrechtlichen Regelungen 
Anwendung.“

bb) In Satz 3 werden die Wörter „speichern, ver-
ändern, nutzen und“ durch die Wörter „verar-
beiten, insbesondere“ ersetzt.

(5) Das Bayerische Gesetz zur Ausführung des 
Bundesmeldegesetzes (BayAGBMG) vom 23. Juni 2015 
(GVBl. S. 178, BayRS 210-3-I) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 2

Auftragsverarbeitung“.

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 1 und Satz 1 wird 
wie folgt gefasst:

„1Verarbeitet ein Auftragsverarbeiter Meldedaten 
eines Einwohners für mehrere Meldebehörden, 
so kann er die Daten eines Einwohners in einem 
Datensatz speichern.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und die Angabe 
„Abs. 2“ wird durch die Angabe „Abs. 1“ ersetzt. 

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und die Wör-
ter „einer beauftragten Stelle“ werden durch die 
Wörter „einem Auftragsverarbeiter“ und die Wör-
ter „diese Stelle“ werden durch die Wörter „die-
sen Auftragsverarbeiter“ ersetzt.

f) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und die Angabe 
„Abs. 4“ wird durch die Angabe „Abs. 3“ ersetzt.

3. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Auftragsdatenverar-
beitung“ durch das Wort „Auftragsverarbeitung“ 
ersetzt und nach dem Wort „Bayern“ wird die An-
gabe „(AKDB)“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Art. 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und 4 gilt 
entsprechend.“

4. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Anstalt für Kom-

munale Datenverarbeitung in Bayern“ durch die 
Angabe „AKDB“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern“ 
durch die Angabe „AKDB“ ersetzt und wer-
den die Wörter „oder nutzen“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Die AKDB ist hierbei Verantwortliche im 
Sinne des Kapitels IV der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – 
DSGVO).“

c) In Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „Anstalt für Kommunale Datenverar-
beitung in Bayern“ durch die Angabe „AKDB“ er-
setzt.

5. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in 
Bayern“ durch die Angabe „AKDB“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Bei der AKDB gestellte Auskunftsersuchen 
nach Art. 15 DSGVO sind durch diese ge-
mäß den §§ 10, 11 BMG in Verbindung mit 
§ 55 Abs. 3 Satz 2 BMG im Einvernehmen 
mit der zuständigen Meldebehörde zu be-
antworten.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern“ 
durch die Angabe „AKDB“ ersetzt.

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Die Rechte der betroffenen Person nach 
den Art. 15 bis 22 DSGVO und den zu ihrer 
Durchführung erlassenen Vorschriften des 
BMG sind im Übrigen gegenüber der zustän-
digen Meldebehörde geltend zu machen.“

6. Die Art. 10a und 10b werden aufgehoben.

7. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.
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c) Abs. 2 wird aufgehoben.

8. In Art. 5 Satz 1, Art. 9 Abs. 1 Satz 1, 2, 4 und Abs. 2 
Satz 2 werden jeweils die Wörter „Anstalt für Kommu-
nale Datenverarbeitung in Bayern“ durch die Angabe 
„AKDB“ ersetzt.

(6) Das Gesetz zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes (AGPStG) vom 8. Juli 2008 (GVBl. S. 344, 
BayRS 211-1-I), das zuletzt durch Art. 10b Abs. 2 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 178) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Sie nehmen diese Aufgaben als Angelegenheit 
des übertragenen Wirkungskreises wahr und sind 
hierbei Verantwortliche im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – 
DSGVO).“

2. Der Überschrift des Art. 3 wird das Wort „ , Verord-
nungsermächtigung“ angefügt.

3. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Bayern“ die 
Angabe „(AKDB)“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern“ durch 
die Angabe „AKDB“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Art. 1 Satz 2 ist die 
AKDB im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung 
nach den Abs. 1 und 2 Verantwortlicher im Sinne 
des Kapitels IV DSGVO.“

d) Abs. 4 wird aufgehoben.

4. In Art. 7a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 
und 4, Abs. 4 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bay-
ern“ durch die Angabe „AKDB“ ersetzt.

5. Art. 7b Abs. 4 wird aufgehoben. 

6. Art. 7c Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Anstalt für Kom-
munale Datenverarbeitung in Bayern“ durch die 
Angabe „AKDB“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Anstalt für Kom-
munale Datenverarbeitung in Bayern die Rechte 
und Pflichten nach Art. 6 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
BayDSG“ durch die Wörter „AKDB die Aufga-

ben des Verantwortlichen im Sinne des Art. 28  
DSGVO“ ersetzt.

7. In Art. 8 Abs. 4 Satz 1 und Art. 10 Abs. 1 Nr. 4 werden 
jeweils die Wörter „Anstalt für Kommunale Datenverar-
beitung in Bayern“ durch die Angabe „AKDB“ ersetzt.

(7) Das Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 
752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 366) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 Satzteil nach Nr. 3 und Satz 2 
werden jeweils die Wörter „oder nutzen“ gestri-
chen. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 werden die Wörter „oder Nutzung, 
insbesondere die Übermittlung oder Weiter-
gabe“ gestrichen.

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „oder Nutzung, 
insbesondere die Übermittlung oder Wei-
tergabe ausdrücklich oder den Umständen 
nach“ durch das Wort „ausdrücklich“ ersetzt 
und wird das Komma am Ende durch einen 
Punkt ersetzt.

cc) Nr. 3 wird aufgehoben.

3. Art. 30a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „nach Art. 27a des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „erheben, ver-
arbeiten und nutzen“ durch das Wort „verar-
beiten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „nutzen“ durch die 
Wörter „auslesen und verwenden“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen“ durch 
die Wörter „Die Verarbeitung“ ersetzt.

d) In Abs. 4 werden die Wörter „Die speichernde 
Stelle“ durch die Wörter „Der Verantwortliche“ 
ersetzt.

4. In Art. 31 Abs. 9 Satz 2 wird die Angabe „oder Abs. 3 
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Satz 1 des“ durch die Angabe „oder Abs. 3 Satz 2“ 
ersetzt.

5. In Art. 31a Satz 1 werden die Wörter „erheben und“ 
gestrichen. 

(8) Art. 2 Abs. 2 Satz 4 des Heilberufe-Kammer-
gesetzes (HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. Februar 2002 (GVBl. S. 42, BayRS 2122-3-G), 
das zuletzt durch Art. 7a des Gesetzes vom 24. April 
2017 (GVBl. S. 78) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:

„4Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 Halb-
satz 2 und Satz 3 erforderlich ist, ist die Berufsvertre-
tung abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) berechtigt, 
die in den jeweiligen Verfahrensakten enthaltenen perso-
nenbezogenen Gesundheitsdaten zu verarbeiten.“

(9) Das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) 
vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 429, BayRS 215-5-1-I), das 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. März 2017 
(GVBl. S. 46) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die 
Wörter „erhoben, verarbeitet oder genutzt“ durch das 
Wort „verarbeitet“ ersetzt.

3. In Art. 53 Abs. 1 Nr. 7 werden die Wörter „Datenerhe-
bung, -verarbeitung, und -nutzung“ durch das Wort 
„Datenverarbeitung“ ersetzt.

(10) Das Gesetz über die Errichtung und den Be-
trieb Integrierter Leitstellen (ILSG) vom 25. Juli 2002 
(GVBl. S. 318, BayRS 215-6-1-I), das zuletzt durch § 1 
Nr. 192 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „ILSG“ die 
Wörter „Integrierte Leitstellen-Gesetz –“ eingefügt.

2. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „er-
hoben, verarbeitet oder genutzt“ durch das 
Wort „verarbeitet“ ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird nach dem Wort „ist“ das Komma 
gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 5 wird das Wort „Weitergabe“ 
durch das Wort „Übermittlung“ ersetzt. 

(11) Das Bayerische Schwangerenhilfeergän-

zungsgesetz (BaySchwHEG) vom 9. August 1996 
(GVBl. S. 328, BayRS 2170-8-G), das zuletzt durch § 1 
Nr. 15 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 wird die Satznummerierung gestrichen. 

2. In Art. 6 Abs. 3 werden in Halbsatz 1 die Wörter „dieser 
Unterrichtung nicht widersprochen“ durch die Wörter 
„in eine solche Unterrichtung eingewilligt“ ersetzt und 
in Halbsatz 2 die Wörter „ihr Widerspruchsrecht“ durch 
die Wörter „das Einwilligungserfordernis“ ersetzt. 

3. Art. 9 wird aufgehoben.

(12) Die Spielbankordnung (SpielbO) vom 13. Juni 
1996 (GVBl. S. 232, BayRS 2187-1-1-I), die zuletzt durch 
Verordnung vom 16. April 2013 (GVBl. S. 240) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Uni-
on“ die Wörter „oder des Europäischen Wirtschafts-
raums“ eingefügt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und die Angabe 
„Art. 21a Abs. 5 BayDSG“ wird durch die Angabe 
„Art. 24 Abs. 4 des Bayerischen Datenschutzge-
setzes“ ersetzt.

c) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und in Satz 1 
und 2 Satzteil vor Nr. 1 werden jeweils die Wörter 
„oder genutzt“ gestrichen.

(13) Das Vermessungs- und Katastergesetz 
(VermKatG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 219-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 243) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 5 Abs. 2 wird die Fußnote 1 gestrichen.

3. Der Überschrift des Art. 8 wird das Wort „ , Verord-
nungsermächtigung“ angefügt.

4. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Fußnote 3 gestrichen.

b) In Abs. 3 wird die Fußnote 4 gestrichen.
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5. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungser-
mächtigung“ angefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Antag“ durch das 
Wort „Antrag“ ersetzt.

bb) In Satz 6 werden die Wörter „und Nutzung“ 
gestrichen.

6. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Fußnoten 5 und 6 
gestrichen.

b) In Abs. 4 wird die Fußnote 7 gestrichen.

7. In Art. 16 wird die bisherige Fußnote 9 die Fußnote 1.

(14) Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) 
vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), 
das zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2017  
(GVBl. S. 568) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In Art. 6 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Art. 23 Abs. 4“ 
durch die Angabe „Art. 25 Abs. 3“ ersetzt.

2. In Art. 42 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung“ durch das Wort 
„Verarbeitung“ ersetzt.

(15) Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 
632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 
19. Dezember 2017 (GVBl. S. 571) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In der Überschrift zum Zweiten Teil Abschnitt VIII so-
wie in der Überschrift zu Art. 59 werden jeweils die 
Wörter „und sonstiges Personal“ angefügt.

3. Die Überschrift des Zweiten Teils Abschnitt XIII wird 
wie folgt gefasst:

„Abschnitt XIII

Kommerzielle und politische Werbung,  
Verarbeitung personenbezogener Daten“.

4. Art. 85 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 85

Verarbeitung personenbezogener Daten“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „erheben, ver-
arbeiten und nutzen“ durch das Wort „verar-
beiten“ ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„4Die betroffenen Personen sind zur Angabe 
der Daten verpflichtet.“

c) In Abs. 2 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt ge-
fasst:

„1Eine Übermittlung der in Abs. 1 genannten Da-
ten über Schülerinnen und Schüler sowie über 
Erziehungsberechtigte zu anderen Zwecken 
als zu denjenigen, zu denen die Daten gespei-
chert wurden, ist nur zulässig, wenn die Vor-
aussetzungen des Art. 6 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 
Buchst. a, b, d oder Buchst. e des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG) vorliegen. 2Im 
Übrigen gilt Art. 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 4 
BayDSG.“

5. In Art. 85a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wörter 
„gemäß Art. 6 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(BayDSG)“ durch die Wörter „als Auftragsverarbeiter 
gemäß Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 (Da-
tenschutz-Grundverordnung – DSGVO)“ ersetzt.

6. Art. 89 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Verordnungsermächtigung“.

b) In Abs. 1 Satz 3 wird nach Nr. 10 folgende Nr. 10a 
eingefügt:

„10a. Art und Umfang des Einsatzes von Verfah-
ren zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten,“.

7. Art. 113a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „gemäß Art. 6 
BayDSG“ durch die Wörter „als Auftragsverarbei-
ter gemäß Art. 28 DSGVO“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „und nutzen“ 
gestrichen.

8. Art. 113c Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 werden die Wörter „Betroffenen erhe-
ben, verarbeiten und nutzen“ durch die Wörter 
„betroffenen Personen verarbeiten“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Dabei stellen die in Satz 1 genannten Stellen 
sicher, dass nur insoweit personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, als das öffentliche 
Interesse die schutzwürdigen Belange der be-
troffenen Personen erheblich überwiegt und der 
Zweck der Evaluation auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann.“

c) In Satz 3 werden die Wörter „und Nutzung“ ge-
strichen.

d) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„4Die Art. 13 und 14 DSGVO gelten mit der Maß-
gabe, dass die Information vor der Durchführung 
einer Evaluation schriftlich erfolgt; die betroffe-
nen Personen sind dabei zusätzlich auch über 
das Ziel des Vorhabens, die Art ihrer Beteiligung 
an der Untersuchung, sowie über die zur Ein-
sichtnahme in die personenbezogenen Daten 
Berechtigten zu informieren.“

(16) Das Bayerische Pressegesetz (BayPrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2000 
(GVBl. S. 340, BayRS 2250-1-I), das zuletzt durch § 1 
Nr. 290 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Recht der freien Meinungsäußerung  
und Pressefreiheit“.

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Errichtung von Verlagen und Pressebetrieben“.

3. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Aufgaben der Presse“.

b) In Abs. 3 wird nach dem Wort „Strafgesetzbuchs“ 
die Angabe „(StGB)“ eingefügt.

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Auskunftsrecht“.

5. In Art. 5 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Verantwortlicher Redakteur“.

6. In Art. 6 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Druckwerke; Zeitungen und Zeitschriften“.

7. In Art. 7 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Impressum bei Druckwerken“.

8. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Impressum bei Zeitungen  
und Zeitschriften“.

b) Dem Abs. 3 werden die folgenden Sätze 3 bis 7 
angefügt:

„3Die Bekanntgabe der Inhaber- und Beteili-
gungsverhältnisse hat mindestens Vornamen, 
Namen, Beruf und Wohnort zu enthalten

1. des Einzelkaufmanns, 

2. aller persönlich haftenden Gesellschafter, 

3. von Aktionären, die mehr als 25 % des Kapi-
tals halten,

4. von Gesellschaftern einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit einer Stammeinla-
ge von mehr als 5 % des Stammkapitals,

5. der Mitglieder

a) des Aufsichtsrats einer Aktiengesell-
schaft unter Nennung des vorsitzenden 
Mitglieds und 

b) des Vorstands einer Genossenschaft.

4Außerdem sind alle stillen Beteiligungen auf-
zuführen unter genauer Bezeichnung der stillen 
Gesellschafter sowie alle Treuhandverhältnisse 
unter genauer Bezeichnung von Treuhänder und 
Treugeber. 5Ist an einer Verlagsgesellschaft eine 
andere Gesellschaft zu mehr als einem Viertel 
beteiligt, so sind über diese Gesellschaft die 
gleichen Angaben zu machen wie sie in den Sät-
zen 3 und 4 für den Verlag selbst vorgeschrie-
ben sind. 6Werden Beteiligungen von politischen 
Parteien oder Wählergruppen gehalten, ist dar-
auf unter bruchteilsmäßiger Angabe der Höhe 
der Beteiligung hinzuweisen. 7Die Bezeichnung 
des Berufs muss bei Bestehen eines Dienstver-
hältnisses den Dienstgeber erkennen lassen; bei 
Personen, die Inhaber oder Mitinhaber anderer 
wirtschaftlicher Unternehmen sind, müssen die-
se Unternehmen mit den Angaben über den Be-
ruf genannt werden.“
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9. In Art. 9 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Anzeige und Reklametexte“.

10. In Art. 10 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gegendarstellung“.

11. Art. 10a wird Art. 11 und wird wie folgt gefasst:

„Art. 11

Datenschutz

(1) 1Soweit Unternehmen der Presse perso-
nenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken 
verarbeiten, ist es den hiermit befassten Personen 
untersagt, diese Daten zu anderen Zwecken zu ver-
arbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind bei 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit fort.

(2) Die Prüfung von Beschwerden nach Art. 77 
der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grund-
verordnung) obliegt den Einrichtungen der freiwilli-
gen Selbstkontrolle.“

12. Der bisherige Art. 11 wird Art. 12 und wird wie folgt 
geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Strafrechtliche Verantwortlichkeit“.

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

13. Der bisherige Art. 12 wird Art. 13 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt:

„Ordnungswidrigkeiten“.

14. Der bisherige Art. 13 wird Art. 14 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt:

„Strafvorschriften“.

15. Der bisherige Art. 14 wird Art. 15 und wird wie folgt 
geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Verjährung bei Straftaten  
und Ordnungswidrigkeiten“.

b) In Abs. 1 Nr. 1 bis 3 werden jeweils die Wörter 
„des Strafgesetzbuchs“ durch die Angabe „StGB“ 
ersetzt.

c) In Abs. 2 wird die Angabe „Art. 12“ durch die An-
gabe „Art. 13“ ersetzt.

16. Der bisherige Art. 15 wird Art. 16 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt:

„Beschlagnahme“.

17. Der bisherige Art. 16 wird Art. 17 und wird wie folgt 
geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Umfang der Beschlagnahme“.

b) In Abs. 2 werden die Wörter „(Drucksatz, Druck-
form, Platten, Klischees)“ durch die Wörter „wie 
etwa Drucksatz, Druckform, Platten oder Kli-
schees“ ersetzt.

18. Der bisherige Art. 17 wird Art. 18 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt:

„Nachrichtenagenturen, Pressebüros“.

19. Der bisherige Art. 18 wird Art. 19 und wird wie folgt 
geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Durchführungsbestimmungen; Inkrafttreten“.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt: 

„(1) Verwaltungsvorschriften, die nur den 
Geschäftsbereich eines Staatsministeriums be-
treffen, werden von diesem im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern und Inte-
gration erlassen.“

c) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2. 

d) Der bisherige Abs. 2 wird aufgehoben.

(17) Das Bayerische Rundfunkgesetz (BayRG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 
(GVBl. S. 792, BayRS 2251-1-S), das zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBl. S. 427) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungser-
mächtigung“ angefügt.

b) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Fußnote 1 gestri-
chen.

2. In Art. 17 Abs. 3 wird die Satznummerierung gestri-
chen.
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3. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 wird die Angabe „Art. 11 Abs. 2 und 3“ 
durch die Angabe „Art. 12 Abs. 2“ ersetzt. 

b) In Abs. 4 werden die Wörter „Art. 14 Abs. 1 Sät-
ze 1 und 2 Nrn. 1 und 3“ durch die Wörter „Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3“ ersetzt.

4. Die Art. 21 und 22 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 21

Rundfunkdatenschutzbeauftragter

(1) 1Es besteht ein Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragter. 2Er ist zuständige Aufsichtsbehörde im Sinn 
des Art. 51 der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung – DSGVO) für 

1. den Bayerischen Rundfunk und

2. dessen Beteiligungsunternehmen im Sinn des 
§ 16c Abs. 3 Satz 1 RStV, wenn sie ihren Sitz in 
Bayern haben, soweit die beteiligten Rundfunk-
datenschutzbeauftragten keine abweichende, 
eindeutige Zuständigkeitsregelung getroffen ha-
ben. 

3Die Ernennung erfolgt durch den Rundfunkrat mit 
Zustimmung des Verwaltungsrats für die Dauer von 
vier Jahren. 4Eine dreimalige Wiederernennung ist 
zulässig. 5Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und 
Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifikati-
on, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, sowie über Erfahrung und Sachkunde 
im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten 
verfügen. 6Das Amt des Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten kann nicht neben anderen Aufgaben inner-
halb des Bayerischen Rundfunks oder einem seiner 
Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen 
werden.

(2) 1Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt oder Enthebung vom Amt oder mit Errei-
chen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. 2Tarif-
vertragliche Regelungen bleiben unberührt. 3Der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines Amtes 
nur enthoben werden, wenn er eine schwere Verfeh-
lung begangen hat oder die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 
4Dies geschieht durch Beschluss des Rundfunkrats 
auf Vorschlag des Verwaltungsrats. 5Der Rundfunk-
datenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu 
hören.

(3) 1Dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist 
die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Befugnisse 

notwendige Personal-, Finanz- und Sachausstattung 
zur Verfügung zu stellen. 2Die erforderlichen Mittel 
sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushalts-
plan des Bayerischen Rundfunks auszuweisen und 
dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten im Haus-
haltsvollzug zuzuweisen. 3Der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte ist in der Wahl seiner Mitarbeiter 
frei. 4Sie unterstehen allein seiner Leitung.

(4) 1Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in 
Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. 2Er unterliegt keiner Rechts- oder 
Fachaufsicht. 3Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrats 
sowie einer Finanzkontrolle untersteht er nur insoweit, 
als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines 
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(5) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze 
der Vergütung, beschließt der Rundfunkrat mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrats durch Satzung.

(6) 1Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte hat die 
Aufgaben und Befugnisse entsprechend den Art. 57, 
58 Abs. 1 bis 5 DSGVO. 2Bei der Zusammenarbeit 
mit anderen Aufsichtsbehörden hat er den Informan-
tenschutz zu wahren, soweit die Datenverarbeitung 
zu journalistischen Zwecken betroffen ist. 3Der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte verhängt keine Geldbu-
ßen gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. 

(7) 1Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
Verstöße gegen Vorschriften über den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies 
gegenüber dem Intendanten und fordert ihn zur Stel-
lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. 
2Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. 3Von 
einer Beanstandung und Unterrichtung kann abgese-
hen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel 
handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung si-
chergestellt ist.

(8) 1Die vom Intendanten nach Abs. 7 Satz 1 
abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstel-
lung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der 
Beanstandung des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten getroffen worden sind. ²Der Intendant leitet dem 
Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stel-
lungnahme gegenüber dem Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu. 

(9) 1Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte er-
stattet den Bericht über seine Tätigkeit im Sinn des 
Art. 59 DSGVO auch den Organen des Bayerischen 
Rundfunks. 2Der Bericht wird unter Wahrung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personen-
bezogener Daten der Beschäftigten des Bayerischen 
Rundfunks veröffentlicht, wobei eine Veröffentlichung 
im Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks aus-
reichend ist. 
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Art. 22

Datenschutzbeauftragter nach Art. 37 DSGVO

Der Datenschutzbeauftragte des Bayerischen 
Rundfunks nach Art. 37 DSGVO wird vom Intendan-
ten mit Zustimmung des Verwaltungsrats benannt.“

5. In Art. 26 wird die bisherige Fußnote 2 Fußnote 1.

(18) Das Bayerische Mediengesetz (BayMG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 
(GVBl. S. 799, BayRS 2251-4-S/W), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBl. S. 427; 
2017 S. 17) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 10 werden die Wörter 
„des Gesetzes zur Ausführung des Rundfunkstaats-
vertrags, des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags“ durch die 
Wörter „des Ausführungsgesetzes Rundfunk“ ersetzt.

3. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungser-
mächtigung“ angefügt.

b) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Fußnote 1 gestri-
chen.

4. In Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden die Wörter „des 
Gesetzes zur Ausführung des Rundfunkstaatsver-
trags, des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags und 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags“ durch die Wör-
ter „des Ausführungsgesetzes Rundfunk“ ersetzt.

5. Art. 20 wird wie folgt gefasst:

„Art. 20

Datenschutz

(1) 1Es besteht ein Medienbeauftragter für den 
Datenschutz (Mediendatenbeauftragter). 2Er ist zu-
ständige Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 der 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundver-
ordnung – DSGVO) für

1. die Landeszentrale,

2. die Unternehmen, an denen die Landeszentrale 
zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist und deren 
Geschäftszweck im Aufgabenbereich der Lan-
deszentrale nach Art. 11 liegt und

3. die Anbieter.

3Die Ernennung des Mediendatenbeauftragten er-

folgt durch den Medienrat mit Zustimmung des Ver-
waltungsrats für die Dauer von vier Jahren. 4Eine 
dreimalige Wiederernennung ist zulässig. 5Der Me-
diendatenbeauftragte muss über die für die Erfüllung 
seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse 
erforderliche Qualifikation,  nachgewiesen  durch  ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium, sowie über 
Erfahrung und Sachkunde im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten verfügen. 6Das Amt des 
Mediendatenbeauftragten kann nicht neben anderen 
Aufgaben innerhalb der Stellen nach Satz 2 ausgeübt 
werden.

(2) 1Das Amt des Mediendatenbeauftragten en-
det mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt oder Enthe-
bung vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters. 2Tarifvertragliche Regelungen 
bleiben unberührt. 3Der Mediendatenbeauftragte 
kann seines Amtes nur enthoben werden, wenn er 
eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Vor-
aussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht mehr erfüllt. 4Dies geschieht durch Beschluss 
des Medienrats auf Vorschlag des Verwaltungsrats. 
5Der Mediendatenbeauftragte ist vor der Entschei-
dung zu hören.

(3) 1Dem Mediendatenbeauftragten ist die für die 
Erfüllung seiner Aufgaben und Befugnisse notwendi-
ge Personal-, Finanz- und Sachausstattung zur Ver-
fügung zu stellen. 2Die erforderlichen Mittel sind jähr-
lich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan der 
Landeszentrale auszuweisen und dem Mediendaten-
beauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. 3Der 
Mediendatenbeauftragte ist in der Wahl seiner Mit-
arbeiter frei. 4Sie unterstehen allein seiner Leitung.

(4) 1Der Mediendatenbeauftragte ist in Ausübung 
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. 2Er unterliegt keiner Rechts- oder Fachauf-
sicht. 3Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrats sowie 
einer Finanzkontrolle untersteht er nur insoweit, als 
seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Am-
tes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(5) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze 
der Vergütung, beschließt der Medienrat mit Zustim-
mung des Verwaltungsrats durch Satzung.

(6) 1Der Mediendatenbeauftragte hat die Aufga-
ben und Befugnisse entsprechend den Art. 57, 58 
Abs. 1 bis 5 DSGVO. 2Bei der Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden hat er den Informanten-
schutz zu wahren, soweit die Datenverarbeitung zu 
journalistischen Zwecken betroffen ist. 3Der Medien-
datenbeauftragte verhängt keine Geldbußen gegen-
über der Landeszentrale.

(7) 1Stellt der Mediendatenbeauftragte Verstöße 
gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sons-
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tige Mängel bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber 
dem Präsidenten und fordert ihn zur Stellungnahme 
innerhalb einer angemessenen Frist auf. 2Gleich-
zeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. 3Von einer 
Beanstandung und Unterrichtung kann abgesehen 
werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel han-
delt oder wenn ihre unverzügliche Behebung sicher-
gestellt ist.

(8) 1Die vom Präsidenten nach Abs. 7 Satz 1 
abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstel-
lung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der 
Beanstandung des Mediendatenbeauftragten getrof-
fen worden sind. 2Der Präsident leitet dem Verwal-
tungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnah-
me gegenüber dem Mediendatenbeauftragten zu. 

(9) 1Der Mediendatenbeauftragte erstattet den 
Bericht über seine Tätigkeit im Sinn des Art. 59  
DSGVO auch den Organen der Landeszentrale nach 
Art. 10 Abs. 2 Nr. 1 bis 3. 2Der Bericht wird unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten 
der Stellen nach Abs. 1 Satz 2 veröffentlicht, wobei 
eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Lan-
deszentrale ausreichend ist.

(10) Der Datenschutzbeauftragte der Landes-
zentrale nach Art. 37 DSGVO wird vom Präsidenten 
mit Zustimmung des Verwaltungsrats benannt.“

6. In Art. 22 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Kosten 
(Gebühren und Auslagen)“ durch die Wörter „Gebüh-
ren und Auslagen (Kosten)“ ersetzt.

7. In Art. 31 Satz 1 werden die Wörter „(Frequenzen und 
Kanäle)“ gestrichen.

8. In Art. 35 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „(ortsübliche 
Empfangbarkeit)“ gestrichen.

9. In Art. 36 Abs. 3 werden die Wörter „ , erstmals zum 
30. Juni 2009 entsprechend Art. 31 Abs. 1 der Richt-
linie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst 
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikati-
onsnetzen und -diensten – Universaldienstrichtlinie  
(ABl EG Nr. L 108 S. 51)“ durch die Wörter „entspre-
chend Art. 31 Abs. 1 der Richtlinie 2002/22/EG“ ersetzt.

10. In Art. 37 wird in der Überschrift die bisherige Fußno-
te 3 gestrichen.

11. In Art. 38 Satz 1 werden die Wörter „Art. 14 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 Nr. 1 und 3“ durch die Wörter „Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3“ ersetzt.

12. In Art. 41 Abs. 1 Satz 1 wird die bisherige Fußnote 4 
die Fußnote 1.

(19) Das Bayerische Statistikgesetz (BayStatG) 
vom 10. August 1990 (GVBl. S. 270, BayRS 290-1-I), das 
zuletzt durch Gesetz vom 27. März 2017 (GVBl. S. 54) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 3

Anwendbarkeit der  
Datenschutz-Grundverordnung 

und des Bayerischen Datenschutzgesetzes“.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Ansprüche nach den Art. 15, 16, 18 
und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung – DSGVO) bestehen 
nicht, soweit diese Rechte die Verwirklichung 
statistischer Zwecke ernsthaft beeinträchtigen 
würden.“

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und das Wort 
„weitergegeben“ wird durch das Wort „übermit-
telt“ ersetzt. 

3. In Art. 5 Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter „oder nut-
zen“ gestrichen.

4. Art. 7 wird aufgehoben. 

5. In Art. 14 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „oder nut-
zen“ gestrichen.

6. Art. 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Satznummerierung sowie 
die Wörter „oder genutzt“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

7. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Die zu Befragenden sind“ durch die Wörter „Er-
gänzend zu den Informationspflichten nach den 
Art. 13 und 14 DSGVO sind die zu Befragenden“ 
ersetzt.

b) In Nr. 1 wird das Wort „Zweck,“ und die Wörter 
„und ihre Rechtsgrundlage“ gestrichen. 

8. In Art. 20 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „oder nut-
zen“ gestrichen.
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9. Der Überschrift des Art. 21 wird das Wort „ , Verord-
nungsermächtigung“ angefügt. 

10. Art. 25 wird wie folgt gefasst:

„Art. 25

Durchführung von Statistiken

Die Art. 5 Abs. 3, Art. 12 bis 15, 17, 18 Abs. 1, 2 
und 4 bis 7 sowie Art. 19 gelten entsprechend.“

11. Abschnitt V wird aufgehoben.

(20) Das Bayerische Naturschutzgesetz  
(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, 
BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Art. 55 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Information nach Art. 14 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverord-
nung) kann durch ortsübliche Bekanntmachung 
in der Gemeinde erfolgen.“

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

(21) Das Bayerische Fischereigesetz (BayFiG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 
2008 (GVBl. S. 840; 2009 S. 6, BayRS 793-1-L), das zu-
letzt durch § 1 Nr. 407 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 werden die Wörter „das 
Erheben, Verarbeiten und Nutzen von personenbe-
zogenen Daten“ durch die Wörter „die Verarbeitung 
personenbezogener Daten“ ersetzt.

3. Art. 79 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Im bisherigen Abs. 2 wird die Absatzbezeich-
nung „(2)“ gestrichen.

Art. 40

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 24. Mai 2018 treten außer Kraft: 

1. das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 
23. Juli 1993 (GVBl. S. 498, BayRS 204-1-I), das 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2017 
(GVBl. S. 388) geändert worden ist, 

2. die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Presse in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2250-1-1-I) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Verordnung vom 1. Juli 
2005 (GVBl. S. 303) geändert worden ist,

3. § 3 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes zur Änderung des Bay-
erischen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen 
Mediengesetzes vom 25. Juli 2000 (GVBl. S. 488), 

4. § 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Me-
diengesetzes vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 903),

5. § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Me-
diengesetzes vom 2. April 2009 (GVBl. S. 50),

6. § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Me-
diengesetzes vom 8. Dezember 2009 (GVBl. S. 609), 

7. Art. 10 Abs. 2 des Dritten Verwaltungsreformge-
setzes (3. VwReformG) vom 23. November 2001 
(GVBl. S. 734),

8. Art. 9 Nr. 2, Art. 11 Nr. 8, Art. 14, 17, 19 des 2. Verwal-
tungsmodernisierungsgesetzes (2. VerwModG) vom 
26. Juli 2005 (GVBl. S. 287),

9. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Baye-
rischen Datenschutzgesetzes vom 2. April 2009 
(GVBl. S. 49). 

München, den 15. Mai 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Feuerwehr-  
und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetzes

Das Feuerwehr- und Hilfsorganisationen-Ehren-
zeichengesetz (FwHOEzG) vom 11. Dezember 2012 
(GVBl. S. 611, BayRS 1132-7-I), das durch § 1 Nr. 14 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ehrenzeichen“.

2. Art. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Verleihung und Bezeichnung“.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Das Ehrenzeichen wird verliehen als

1. Ehrenzeichen zweiter Klasse für eine 
25-jährige,

2. Ehrenzeichen erster Klasse für eine 40-jäh-
rige,

3. Großes Ehrenzeichen für eine 50-jährige

aktive Dienstzeit bei einer Freiwilligen Feuerwehr, 
einer Werkfeuerwehr oder einer der in Art. 1 Nr. 2 
und 3 genannten Organisationen. 2Für besonde-
re Verdienste um das Feuerlöschwesen oder bei 
der Bekämpfung von Bränden und sonstigen 
Notständen oder für besondere Verdienste um 
eine der in Art. 1 Nr. 2 und 3 genannten Organi-
sationen wird es als Steckkreuz verliehen.“

c) Die Abs. 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„(3) Ein Ehrenzeichen darf nicht verliehen 
werden, solange für die Person bei einer unbe-
schränkten Auskunft aus dem Bundeszentralre-
gister ein Eintrag wegen einer rechtskräftigen 
Verurteilung enthalten ist.

(4) 1Erweist sich eine Beliehene oder ein 
Beliehener durch ihr oder sein Verhalten, ins-
besondere durch die rechtskräftige Verurteilung 
wegen einer Straftat, als des verliehenen Ehren-
zeichens unwürdig oder wird ein solches Verhal-
ten nachträglich bekannt, so kann ihr oder ihm 
das Staatsministerium des Innern und für Integ-
ration das Ehrenzeichen aberkennen. 2Ein aber-
kanntes Ehrenzeichen ist samt der zugehörigen 
Verleihungsurkunde zurückzugeben. 3Die späte-
re Verleihung von anderen Ehrenzeichen nach 
diesem Gesetz ist ausgeschlossen.“

3. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gestaltung“.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) 1Die Ehrenzeichen zweiter Klasse sind 
in Silber und am Bande, die Ehrenzeichen erster 
Klasse sowie die Großen Ehrenzeichen sind in 
Gold und am Bande auszuführen. 2Das Band der 
Ehrenzeichen zweiter Klasse ist weiß und mittig 
zweifach blau gestreift, das der Ehrenzeichen 
erster Klasse ist weiß und mittig dreifach blau ge-
streift, das der Großen Ehrenzeichen weiß und 
mittig vierfach blau gestreift. 3Im Übrigen sehen 
die Ehrenzeichen aus wie folgt:

1. Feuerwehr-Ehrenzeichen:

Flammenkreuz, das in der Mitte das kleine 
bayerische Staatswappen und auf der Rück-
seite den Schriftzug „Für Verdienste um 
das Feuerlöschwesen“ trägt; bei dem Gro-
ßen Ehrenzeichen ist das kleine bayerische 
Staatswappen farbig auszugestalten.

2. Ehrenzeichen der in Art. 1 Nr. 2 und 3 ge-
nannten Organisationen:

1132-7-I , 215-5-1-I , 215-5-1-5-I

Gesetz  
zur Einführung eines Ehrenzeichens  

für 50-jährigen aktiven Dienst in Feuerwehr,  
Rettungsdienst und Katastrophenschutz

vom 15. Mai 2018
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Kreuz mit nach außen geschweift brei-
ter werdenden, an den Enden gerundeten 
Armen; es zeigt auf dem oberen Arm das 
kleine bayerische Staatswappen, auf dem 
unteren Arm die römischen Zahlen XXV, XL 
oder L und auf der Mitte des Kreuzes liegt 
ein emailliertes Schild, das das Kennzeichen 
der jeweiligen Hilfsorganisation zeigt:

a) Bayerisches Rotes Kreuz:

das Rote Kreuz der Genfer Konvention 
auf weißem Feld umgeben von einem 
himmelblauen Randstreifen,

b) Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband 
Bayern e. V.:

ein gelbes Kreuz auf rotem Grund mit 
dem roten Buchstaben „S“ im Mittel-
punkt des Kreuzes, das von einem wei-
ßen Ring mit der roten Umschrift „Ar-
beiter-Samariter-Bund e. V.“ und dem 
Buchstaben „D“ sowie einem äußeren 
goldenen Rand umgeben ist,

c) Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Landesver-
band Bayern:

ein weißes Johanniterkreuz auf rotem 
Grund, das von einem weißen Ring mit 
der schwarzen Umschrift „Johanniter-
Unfall-Hilfe“ umgeben ist,

d) Malteser Hilfsdienst e. V. Bayern:

ein weißes Malteserkreuz auf rotem 
Grund,

e) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Landesverband Bayern e. V.:

ein rechts auf einem weißen Felsen ste-
hender weißer Adler  im Profil mit  aus-
gebreiteten Schwingen und Blick nach 
links vor einer durch eine horizontale 
Linie untermittig geteilten Fläche, deren 
unterer Teil blau und deren oberer Teil 
weiß ist und die links über der horizonta-
len Linie die blauen Buchstaben „DLRG“ 
trägt,

f) Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Landesverband Bayern:

ein zwölfzackiges dunkelblaues Zahn-
rad auf weißem Grund, in dessen Mitte 
die Buchstaben T, H und W übereinan-
der erscheinen.

4Das Schild für das Ehrenzeichen der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband 
Bayern e. V. ist eine liegende Ellipse, das Schild 
für das Ehrenzeichen des Malteser Hilfsdienstes 
e. V. ist wappenförmig, das Schild der weiteren 
Organisationen ist kreisrund.ʻ

c) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) Alle Großen Ehrenzeichen erhalten ei-
nen das jeweilige Kreuz mittig umlaufenden, in-
nen unterbrochenen Lorbeerkranz in Gold.“

d) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und in Satz 2 
werden die Wörter „am Band“ durch die Wörter 
„am Bande“ ersetzt.

e) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und in Satz 1 
werden die Wörter „am Band“ durch die Wörter 
„am Bande“ ersetzt.

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Verleihung im Namen des Freistaates;  
Eigentum“.

5. Art. 5 wird aufgehoben.

6. Der bisherige Art. 6 wird Art. 5 und wird wie folgt 
geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Art. 34 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
(BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 429, BayRS 
215-5-1-I), das zuletzt durch Art. 39b Abs. 9 des Geset-
zes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die 
Angabe „Abs. 9“ ersetzt.

2. In Abs. 7 Satz 2 werden nach dem Wort „Schluss-
rechnung“ die Wörter „ , in der Luftrettung je nach 
Standort,“ eingefügt.
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3. Nach Abs. 7 wird folgender Abs. 8 eingefügt:

„(8) 1Für die Benutzungsentgelte der Durchfüh-
renden der Luftrettung gelten Abs. 2 Satz 1 und 2, 
Abs. 3, 4, 5 Satz 1, 3 und 4, Abs. 6 und 7 entspre-
chend, mit der Maßgabe, dass die voraussichtlichen 
Kosten und Benutzungsentgelte für jeden Standort 
gesondert zu vereinbaren sind. 2Die Durchführenden 
vereinbaren dabei auch die Entgelte für die Mitwir-
kung von Ärzten in der Luftrettung.“

4. Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9 und in Satz 1 Satz-
teil vor Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 2 bis 7“ durch die 
Angabe „Abs. 2 bis 8“ ersetzt. 

5. Der bisherige Abs. 9 wird aufgehoben.

§ 3

Änderung der Verordnung zur Ausführung  
des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) vom 30. Novem-
ber 2010 (GVBl. S. 786, BayRS 215-5-1-5-I), die zuletzt 
durch Verordnung vom 20. Juni 2017 (GVBl. S. 311) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 34 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und dem 
Krankentransport“ durch die Wörter „ , dem Kranken-
transport und der Luftrettung“ ersetzt.

2. In § 35 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Art. 34 Abs. 8 
Satz 1 Nr. 7 BayRDG“ durch die Angabe „Art. 34 
Abs. 9 Satz 1 Nr. 7 BayRDG“ ersetzt.

3. In § 36 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe 
„Art. 34 Abs. 8 BayRDG“ durch die Angabe „Art. 34 
Abs. 9 BayRDG“ ersetzt.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2018 in Kraft. 2Abwei-
chend von Satz 1 treten die §§ 2 und 3 am 1. Januar 2019 
in Kraft. 

München, den 15. Mai 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Bayerischen  
Verwaltungszustellungs- und  

Vollstreckungsgesetzes

Das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz (VwZVG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2010-2-I) veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Nr. 28 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Fußnote 1 gestrichen.

b) In Abs. 4 werden die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung2)“ durch die Wörter „dem Justiz-
beitreibungsgesetz“ ersetzt.

3. In Art. 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „vom 
28. April 2011 (BGBl I S. 666), geändert durch 
Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2011 (BGBl I S. 3044),“ gestrichen.

4. In Art. 4 Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter „(Betreff, 
Datum, Aktenzeichen)“ durch die Wörter „– Betreff, 
Datum und Aktenzeichen –“ ersetzt.

5. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „allgemeinen“ 
durch das Wort „gesetzlichen“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „nach dem 
Signaturgesetz“ gestrichen.

6. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Fußnote 5 gestrichen.

b) In Abs. 4 werden die Wörter „den Vorschriften 

der Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „den Abs. 1 
bis 3“ ersetzt.

7. In Art. 18 Abs. 2 wird die Fußnote 7 gestrichen.

8. Art. 25 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Fußnote 8 gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Fußnote 9 gestrichen.

9. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 wird die Fußnote 10 gestrichen.

b) In Abs. 7 Satz 1 wird die Fußnote 4 gestrichen 
und werden nach der Angabe „§§ 883 bis 898“ 
die Wörter „und 946 bis 959“ eingefügt.

10. In Art. 27 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Voll-
streckungsklausel“ die Wörter „und abweichend von 
Abs. 1 Satz 2 auch die Befugnis zur Pfändung und 
Einziehung von Geldforderungen“ eingefügt.

11. Art. 30 Abs. 1 Satz 3 wird durch die folgenden Sät-
ze 3 bis 5 ersetzt:

„3Abmeldungsbescheide der Zulassungsbehörden 
wegen nicht entrichteter Kraftfahrzeugsteuer voll-
strecken die Finanzämter. 4Für das Verfahren der 
Finanzämter und die Kosten der Vollstreckung gelten 
die Vorschriften der Abgabenordnung und der zu ih-
rer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften ent-
sprechend. 5Art. 35 bleibt unberührt.“

12. In Art. 33 Abs. 3 wird die Fußnote 4 gestrichen.

13. In Art. 37 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „(Art. 12 
Abs. 2)“ durch die Angabe „(Art. 5 Abs. 3 Satz 2)“ er-
setzt.

14. Art. 40 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Einschränkung von Grundrechten“.

b) Im Wortlaut werden die Fußnoten 6 und 12 ge-
strichen.

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und  
Vollstreckungsgesetzes sowie  

weiterer Rechtsvorschriften

vom 15. Mai 2018
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15. In Art. 41 Abs. 1 Satz 1 wird die Fußnote 13 gestri-
chen.

16. Der Überschrift des Art. 42 wird das Wort „ , Verord-
nungsermächtigung“ angefügt.

17. Art. 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Fußnote 14 gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Fußnote 15 gestrichen.

18. In Art. 44 werden die Fußnoten 16, 17 und 15 gestri-
chen.

19. Die Art. 45 bis 48 werden aufgehoben.

20. Der bisherige Art. 49 wird Art. 45 und die bisherige 
Fußnote 18 wird Fußnote 1.

§ 2

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

(1) In Art. 3a Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der in 
der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2010-1-I) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Art. 9a Abs. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 458) geändert worden ist, werden die Wörter 
„nach dem Signaturgesetz“ gestrichen.

(2) Das Gesetz über Gebühren für die Fortführung 
des Liegenschaftskatasters (KatFortGebG) in der in 
der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2013-1-19-F) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird die Angabe „KatFortGebG“ 
durch die Wörter „Bayerisches Katasterfortführungs-
Gebührengesetz – BayKatFortGebG“ ersetzt.

2. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Katasterfortführungsgebühr“.

b) In Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „der Kosten-
ordnung1)“ durch die Wörter „dem Gerichts- und 
Notarkostengesetz (GNotKG)“ ersetzt.

3. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Schuldner“.

4. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Fälligkeit“.

5. Art. 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ergänzende Vorschriften“.

b) Im Wortlaut werden die Wörter „der Kostenord-
nung1)“ durch die Angabe „des GNotKG“ ersetzt.

6. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Beitreibung“.

b) Im Wortlaut werden die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung2)“ durch die Wörter „dem Justiz-
beitreibungsgesetz“ ersetzt.

7. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen und die bisherige Fußnote 3 wird Fuß-
note 1.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

(3) In Art. 14 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch Art. 39b Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018  
(GVBl. S. 230) geändert worden ist, werden die Wörter 
„(insbesondere auch die Kosten nach dem Gerichtskos-
tengesetz und der Kostenordnung einschließlich der Be-
urkundungs- und Beglaubigungsgebühren)“ gestrichen.

(4) Die Verwaltungsgemeinschaftsordnung 
(VGemO) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 2020-2-1-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, die zuletzt durch § 1 Nr. 38 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In Art. 4 Abs. 4 Satz 3 wird die Fußnote 1 gestrichen.

2. In Art. 6 Abs. 2 Satz 5 wird die Fußnote 2 gestrichen.

3. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Fußnote 1 gestrichen.

b) In Abs. 1 Satz 4 wird die Fußnote 2 gestrichen.
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4. In Art. 11 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „(insbe-
sondere auch die Kosten nach dem Gerichtskosten-
gesetz3) und der Kostenordnung4) einschließlich der 
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren)“ ge-
strichen.

5. In Art. 12 wird die bisherige Fußnote 5 die Fußnote 1.

(5) Die Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 
15. September 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-I), 
die durch Verordnung vom 22. Mai 2017 (GVBl. S. 174) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „nach § 2 Nr. 2 
des Signaturgesetzes (SigG)“ gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „nach § 2 
Nr. 2 SigG“ gestrichen.

(6) In Art. 11 Abs. 3 Satz 4 des Dolmetschergeset-
zes (DolmG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 300-12-1-J) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 
2017 (GVBl. S. 356) geändert worden ist, werden die 
Wörter „nach dem Signaturgesetz“ gestrichen.

(7) § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
und anderer Rechtsvorschriften vom 20. Dezember 
2011 (GVBl. S. 710; 2012 S. 44, BayRS 211-1-I) wird auf-
gehoben.

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2018 in Kraft. 

München, den 15. Mai 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2015-1-V

Gesetz  
zur Änderung des  

Zuständigkeitsgesetzes

vom 15. Mai 2018

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Zuständigkeitsgesetz (ZustG) vom 7. Mai 2013 
(GVBl. S. 246, BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 (GVBl. S. 539) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Art. 9 wird folgender Art. 10 eingefügt: 

„Art. 10

Kulturgutschutzgesetz

(1) Zuständig für die Entgegennahme der Zu-
stimmung des Verleihers oder Deponenten nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 des Kulturgutschutzgesetzes 
(KGSG) ist im Fall der Leihe oder Deposition zu-
gunsten einer Kulturgut bewahrenden Einrichtung

1. in staatlicher Trägerschaft die jeweilige Einrich-
tung selbst, 

2. in nichtstaatlicher Trägerschaft das Landesamt 
für Denkmalpflege. 

(2) Zuständig für die Erteilung von Genehmigun-
gen nach § 24 KGSG sind die Staatsgemäldesamm-
lungen.

(3) Zuständig für den Vollzug des Kulturgut-
schutzgesetzes in allen übrigen Fällen ist das Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst.“

2. Der bisherige Art. 10 wird Art. 11.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.

München, den 15. Mai 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Auf Grund des Art. 10 Abs. 4 Satz 2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 
(GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), das zuletzt durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 568) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 bis 4 des 
vom 1. bis 20. Juni 2017 unterzeichneten und mit Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 2017 veröffentlichen 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags (GVBl. S. 573, 
BayRS 02-32-K) verordnet das Bayerische Staatsminis-
terium für Wissenschaft und Kunst:

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 

Regelungsgegenstand

Diese Verordnung regelt das Nähere zu den formalen 
Kriterien nach Art. 2 Abs. 2 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrags (StudAkkStV), zu den fachlich-inhaltlichen 
Kriterien nach Art. 2 Abs. 3 StudAkkStV sowie zum Ver-
fahren nach Art. 3 StudAkkStV.

§ 2

Formen der Akkreditierung

1Formen der Akkreditierung sind die Verfahren nach 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 StudAkkStV (Systemakkreditierung), 
nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 StudAkkStV (Programmakkredi-
tierung) oder alternative Akkreditierungsverfahren nach 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 StudAkkStV. 2Gegenstand der Pro-
grammakkreditierung können mehrere Studiengänge 
sein, wenn diese eine hohe fachliche Nähe aufweisen, 
die über die bloße Zugehörigkeit zu einer Fächerkultur 
hinausgeht (Bündelakkreditierung). 3Gegenstand der 
Systemakkreditierung kann im Ausnahmefall eine studi-
enorganisatorische Teileinheit der Hochschule sein (Teil-
Systemakkreditierung).

Teil 2

Formale Kriterien für Studiengänge

§ 3

Studienstruktur und Studiendauer

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Ba-
chelorabschluss der erste berufsqualifizierende Regelab-
schluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss 
stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittel-
bar zu einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme 
der in Abs. 3 genannten Studiengänge ausgeschlossen.

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium 
betragen drei, dreieinhalb oder vier Jahre bei den Bache-
lorstudiengängen und zwei, eineinhalb oder ein Jahr bei 
den Masterstudiengängen. 2Im Bachelorstudium beträgt 
die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei 
Jahre. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Ba-
chelorabschluss und einem darauf aufbauenden Mas-
terabschluss führen (konsekutive Studiengänge) beträgt 
die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre. 
4Kürzere und längere Regelstudienzeiten bei entspre-
chender studienorganisatorischer Gestaltung und eine 
Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren in den künst-
lerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen 
sind nach Maßgabe des Art. 57 Abs. 2 Satz 4 des Bayeri-
schen Hochschulgesetzes (BayHSchG) möglich.

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, 
das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin 
oder des Pastoralreferenten qualifizieren (Theologisches 
Vollstudium), müssen nicht gestuft sein und können eine 
Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.

§ 4

Studiengangsprofile

(1) 1Masterstudiengänge können in anwendungsori-
entierte und forschungsorientierte Masterstudiengänge 
unterschieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- 
und Musikhochschulen können ein besonderes künstle-
risches Profil haben. 3Masterstudiengänge im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen Lehrerbildungsge-
setzes (BayLBG) und Masterstudiengänge, in denen die 
Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt wer-
den,  haben  ein  besonderes  lehramtsbezogenes  Profil. 
4Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.

2210-1-1-13-K

Verordnung 
zur Regelung der Studienakkreditierung nach dem  

Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
(Bayerische Studienakkreditierungsverordnung - BayStudAkkV)

vom 13. April 2018
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(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs 
ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den 
Vorgaben zur Regelstudienzeit und zur Abschlussarbeit 
den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu 
dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Be-
rechtigungen. 

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine 
Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen 
wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 
dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Methoden zu bearbeiten.

§ 5

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstu-
diengang  ist  ein  erster  berufsqualifizierender  Hoch-
schulabschluss. 2Dabei steht ein nach Maßgabe des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags akkreditierter Ba-
chelorabschluss eines Ausbildungsgangs an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie dem 
Bachelorabschluss einer Hochschule gleich. 3Weiterbil-
dende  Masterstudiengänge  setzen  qualifizierte  berufs-
praktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 
Jahr voraus.

(2) Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Mas-
terstudiengänge ist die hierfür erforderliche besondere 
künstlerische Eignung nachzuweisen.

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können 
nach Maßgabe des Art. 43 Abs. 5 Satz 2 BayHSchG wei-
tere Voraussetzungen vorgesehen werden.

§ 6

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bache-
lor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur ein akade-
mischer Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, 
es sei denn, es handelt sich um einen Multiple-Degree-
Abschluss. 2Dabei findet keine Unterscheidung der aka-
demischen Grade nach der Dauer der Regelstudienzeit 
statt. 

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind 
folgende Bezeichnungen zu verwenden:

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in 
den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, 
Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei ent-
sprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächer-

gruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in künstle-
risch angewandten Studiengängen,

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science 
(M.Sc.) in den Fächergruppen Mathematik, Natur-
wissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernäh-
rungswissenschaften, in den Fächergruppen Inge-
nieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften 
bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung, 

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engi-
neering (M.Eng.) in der Fächergruppe Ingenieurwis-
senschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrich-
tung,

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) 
in der Fächergruppe Rechtswissenschaften,

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts 
(M.F.A.) in der Fächergruppe Freie Kunst,

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music 
(M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,

7. Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Educa-
tion (M.Ed.) für Studiengänge, in denen die Bildungs-
voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden; 
für einen polyvalenten Studiengang kann entspre-
chend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studien-
gangs eine Bezeichnung nach den Nrn. 1 bis 6 vor-
gesehen werden.

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und 
gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen sind aus-
geschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ 
– „B.A. hon.“ – sind ausgeschlossen. 4Bei interdiszipli-
nären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die 
Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, 
dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für Wei-
terbildungsstudiengänge dürfen Mastergrade verwendet 
werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen ab-
weichen. 6Beim theologischen Vollstudium können abwei-
chende Bezeichnungen verwendet werden. 

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter 
Stelle verdeutlicht werden, dass das Qualifikationsniveau 
des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an 
Fachhochulen und das Qualifikationsniveau eines Mas-
terabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten 
oder gleichgestellten Hochschulen entspricht.

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundelie-
gende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma Supple-
ment, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.

§ 7

Modularisierung
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(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Mo-
dule) zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von 
Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 
2Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass 
sie in der Regel innerhalb von höchstens zwei aufeinan-
der folgenden Semestern vermittelt werden können; in 
besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 
Modul über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das 
künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindes-
tens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der 
Arbeitszeit in Anspruch nehmen können. 

(2) Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens 
enthalten:

1. Inhalte und Qualifikationsziele,

2. Lehr- und Lernformen,

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,

4. Verwendbarkeit,

5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten nach dem Europäischen System zur An-
rechnung von Studienleistungen – European Credit 
Transfer System (ECTS) – (Leistungspunkte), 

6. Leistungspunkte und Benotung,

7. Häufigkeit des Angebots,

8. Arbeitsaufwand und

9. Dauer.

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme 
sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete 
Vorbereitung durch die Studierenden zu benennen. 2Im 
Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, 
welcher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben 
Studiengangs besteht und inwieweit es zum Einsatz in 
anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Vorausset-
zungen für die Vergabe von Leistungspunkten ist anzu-
geben, wie ein Modul insbesondere im Hinblick auf Prü-
fungsart, -umfang und -dauer erfolgreich abgeschlossen 
werden kann.

§ 8

Leistungspunktesystem

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsauf-
wand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl von 
Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der 
Regel 30 Leistungspunkte zugrunde zu legen. 3Ein Leis-
tungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis 
höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul werden Leis-
tungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die 
Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine 
Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jewei-
ligen Moduls voraus.

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger 
als 180 Leistungspunkte nachzuweisen. 2Für den Mas-
terabschluss werden unter Einbeziehung des vorange-
henden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss 300 Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 
bei  entsprechender  Qualifikation  der  Studierenden  im 
Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Ab-
schluss eines Masterstudiengangs 300 Leistungspunkte 
nicht erreicht werden. 4Bei konsekutiven Bachelor- und 
Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern 
an Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregel-
studienzeit von sechs Jahren wird das Masterniveau mit 
360 Leistungspunkten erreicht. 

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bache-
lorarbeit sechs bis zwölf Leistungspunkte und für die 
Masterarbeit 15 bis 30 Leistungspunkte. 2In Studiengän-
gen der Freien Kunst kann in begründeten Ausnahme-
fällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis 
zu 20 Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 
Leistungspunkte betragen.

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Stu-
diengänge mit besonderen studienorganisatorischen 
Maßnahmen bis zu 75 Leistungspunkte pro Studienjahr 
zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung 
eines Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Be-
sondere studienorganisatorische Maßnahmen können 
insbesondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruk-
tur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts betreffen.

 
§ 9

Kooperationen mit nicht hochschulischen  
Einrichtungen

(1) 1Umfang und Art einer bestehenden Kooperation 
mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter 
Einbeziehung nicht hochschulischer Lernorte und Studi-
enanteile sowie der Unterrichtssprache oder -sprachen 
vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hoch-
schule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrech-
nungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen 
Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzu-
rechnender  nicht  hochschulischer  Qualifikationen  und 
deren Gleichwertigkeit gemäß dem angestrebten Quali-
fikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.

(2) Im Fall einer studiengangsbezogenen Kooperati-
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on mit nicht hochschulischen Einrichtungen ist der Mehr-
wert für die Studierenden und für die die akademischen 
Grade verleihende Hochschule nachvollziehbar darge-
legt.

§ 10

Abweichende Kriterien für Joint-Degree-Programme

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Stu-
diengang, der von einer inländischen Hochschule ge-
meinsam mit einer oder mehreren Hochschulen auslän-
discher Staaten aus dem Europäischen Hochschulraum 
koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen 
Abschluss führt und folgende weitere Merkmale aufweist:

1. Integriertes Curriculum,

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen 
Hochschulen von in der Regel mindestens 25 %, 

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit, 

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und 

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.

(2) 1Qualifikationen  und  Studienzeiten  werden  in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qua-
lifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Re-
gion vom 16. Mai 2007 (BGBl. II S. 712, 713) anerkannt. 
2Das Leistungspunktesystem wird entsprechend den §§ 7 
und 8 Abs. 1 angewendet und die Verteilung der Leis-
tungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss 
sind 180 bis 240 Leistungspunkte nachzuweisen und 
für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungs-
punkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind ver-
öffentlicht und für die Studierenden jederzeit zugänglich.

(3) Wird ein Joint-Degree-Programm von einer inlän-
dischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehre-
ren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und 
angeboten, die nicht dem Europäischen Hochschulraum 
angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so 
finden auf Antrag der inländischen Hochschule die Abs. 1 
und 2 entsprechende Anwendung, wenn sich die außer-
europäischen Partner für die Zusammenarbeit in der Ver-
einbarung über die Zusammenarbeit mit der inländischen 
Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der 
in den Abs. 1 und 2 sowie § 16 Abs. 1 und § 32 Abs. 1 
geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.

Teil 3

Fachlich-inhaltliche Kriterien für Studiengänge  
und Qualitätsmanagementsysteme

§ 11

Qualifikationsziele und Abschlussniveau

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lern- 
ergebnisse sind klar formuliert und tragen den in Art. 2 
Abs. 3 Nr. 1 StudAkkStV genannten Zielen von Hoch-
schulbildung nachvollziehbar Rechnung. 2Die Persönlich-
keitsbildung umfasst auch die künftige zivilgesellschaftli-
che, politische und kulturelle Rolle der Studierenden. 3Die 
Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage 
sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie 
mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem 
Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten.

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen 
und Verstehen – Wissensverbreiterung, Wissensvertie-
fung und Wissensverständnis –, Einsatz, Anwendung 
und Erzeugung von Wissen oder Kunst – Nutzung und 
Transfer, wissenschaftliche Innovation –, Kommunikation 
und Kooperation sowie wissenschaftliches oder künstle-
risches Selbstverständnis und Professionalität und sind 
stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung 
wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz 
und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine 
breite  wissenschaftliche  Qualifizierung  sicher.  2Konse-
kutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbrei-
ternde, fachübergreifende oder fachlich andere Studien-
gänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudiengänge 
setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der 
Regel nicht unter einem Jahr voraus. 4Das Studiengangs-
konzept weiterbildender Masterstudiengänge berück-
sichtigt die beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Errei-
chung der Qualifikationsziele an diese an. 5Dabei legt die 
Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifi-
kation und Studienangebot sowie die Gleichwertigkeit der 
Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen 
dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit 
zur künstlerischen Gestaltung und entwickeln diese fort.

§ 12

Schlüssiges Studiengangskonzept  
und adäquate Umsetzung

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der 
festgelegten  Eingangsqualifikation  und  im  Hinblick  auf 
die  Erreichbarkeit  der  Qualifikationsziele  angemessen 
aufgebaut. 2Die  Qualifikationsziele,  die  Studiengangs-
bezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das 
Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das 
Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweili-
ge Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- 
und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. 4Es 
schafft geeignete Rahmenbedingungen, um den Studie-
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renden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne 
Zeitverlust zu ermöglichen. 5Es bezieht die Studierenden 
aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein 
– studierendenzentriertes Lehren und Lernen – und eröff-
net Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium.

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fach-
lich  und  methodisch-didaktisch  qualifiziertes  Lehrper-
sonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und 
Lehre  wird  entsprechend  dem  Profil  der  Hochschulart 
insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen 
und Professoren sowohl in grundständigen als auch wei-
terführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die Hoch-
schule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalaus-
wahl und -qualifizierung.

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über 
eine angemessene Ressourcenausstattung, insbesonde-
re auch im Hinblick auf nichtwissenschaftliches Personal, 
Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruk-
tur, Lehr- und Lernmittel.

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine 
aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lernergeb-
nisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert.

(5) 1Es ist gewährleistet, dass das Studium in der Re-
gelstudienzeit abgeschlossen werden kann (Studierbar-
keit). 2Dies umfasst insbesondere

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen,

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung ange-
messenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei 
die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen 
sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semes-
ters oder eines Jahres erreicht werden können, was 
in regelmäßigen Erhebungen überprüft wird, und 

4. eine angemessene Prüfungsdichte und -organisati-
on, wobei in der Regel für ein Modul nur eine Prüfung 
vorgesehen wird und Module mindestens einen Um-
fang von fünf Leistungspunkten aufweisen sollen.

(6)  Studiengänge  mit  besonderem  Profilanspruch 
weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept 
aus, das die besonderen Merkmale des Profils angemes-
sen darstellt.

§ 13

Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengänge

(1) 1Die Aktualität und Angemessenheit der fachli-
chen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewähr-

leistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die me-
thodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden 
fortlaufend überprüft und an fachliche und didaktische 
Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine sys-
tematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses 
auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvor-
aussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, sind 
Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der 
Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie 
deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspe-
zifischen  fachlichen Anforderungen als auch die  länder-
gemeinsamen und  länderspezifischen  strukturellen Vor-
gaben für die Lehrerausbildung.

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Studiengän-
gen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehr-
amt vermittelt werden, ist insbesondere zu prüfen, ob

1. ein integratives Studium an Universitäten oder 
gleichgestellten Hochschulen von mindestens zwei 
Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaf-
ten in der Bachelorphase sowie in der Masterphase 
– Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik 
zulässig –,

2. schulpraktische Studien bereits während des Bache-
lorstudiums und

3. eine Unterscheidung des Studiums und der Ab-
schlüsse nach Lehrämtern

erfolgt sind.

2Für Studiengänge im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 5 
BayLBG sind Ausnahmen zulässig.

§ 14

Studienerfolg

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von 
Studierenden und Absolventinnen und Absolventen ei-
nem fortlaufenden Monitoring. 2Auf dieser Grundlage 
werden Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs 
abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die 
Ergebnisse für die Weiterentwicklung des Studiengangs 
genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergebnisse 
und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung daten-
schutzrechtlicher Belange informiert.

§ 15

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Ge-



269Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/2018

schlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancen-
gleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, 
die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.

§ 16

Abweichende Kriterien für Joint-Degree-Programme

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden § 11 Abs. 1 
und 2 sowie § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 
und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 2Daneben 
gilt:

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren 
sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der der 
Studiengang angesiedelt ist, angemessen.

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Stu-
diengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht 
werden.

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 
2005/36/EG berücksichtigt.

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs 
und den angewendeten Lehr- und Lernformen wer-
den die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürf-
nisse anerkannt und die besonderen Anforderungen 
mobiler Studierender berücksichtigt.

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule 
gewährleistet die Umsetzung der vorstehenden und 
der in § 17 genannten Maßgaben.

(2) Wird ein Joint-Degree-Programm von einer inlän-
dischen Hochschule gemeinsam mit einem oder meh-
reren außereuropäischen Kooperationspartnern koordi-
niert,  so  findet  auf Antrag  der  inländischen Hochschule 
Abs. 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die außer-
europäischen Kooperationspartner in der Kooperations-
vereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer 
Akkreditierung unter Anwendung der in Abs. 1 sowie § 10 
Abs. 1 und 2 und § 32 Abs. 1 geregelten Kriterien und 
Verfahrensregeln verpflichtet.

§ 17

Konzept des Qualitätsmanagementsystems  
– Ziele, Prozesse, Instrumente –

(1) 1Die Hochschule verfügt über ein Leitbild für die 
Lehre, das sich in den Curricula ihrer Studiengänge wi-
derspiegelt. 2Das Qualitätsmanagementsystem folgt den 
Werten und Normen des Leitbildes für die Lehre und zielt 
darauf ab, die Studienqualität fortlaufend zu verbessern. 
3Es gewährleistet die systematische Umsetzung der in 
den Teilen 2 und 3 genannten Maßgaben. 4Die Hoch-

schule hat Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten für die Einrichtung, Überprüfung, 
Weiterentwicklung und Einstellung von Studiengängen 
und die hochschuleigenen Verfahren zur Akkreditierung 
von Studiengängen im Rahmen ihres Qualitätsmanage-
mentsystems festgelegt und hochschulweit veröffentlicht.

(2) 1Das Qualitätsmanagementsystem wurde unter 
Beteiligung der Mitgliedsgruppen der Hochschule und 
unter Einbeziehung externen Sachverstands erstellt. 2Es 
stellt die Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen si-
cher und enthält Verfahren zum Umgang mit hochschulin-
ternen Konflikten sowie ein internes Beschwerdesystem. 
3Es beruht auf geschlossenen Regelkreisen, umfasst alle 
Leistungsbereiche der Hochschule, die für Studium und 
Lehre unmittelbar relevant sind und verfügt über eine 
angemessene und nachhaltige Ressourcenausstattung. 
4Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit mit Bezug auf die 
Studienqualität werden von der Hochschule regelmäßig 
überprüft und fortlaufend weiterentwickelt.

§ 18

Umsetzung des Qualitätsmanagementkonzepts

(1) 1Das Qualitätsmanagementsystem beinhaltet re-
gelmäßige Bewertungen der Studiengänge und der für 
Lehre und Studium relevanten Leistungsbereiche durch 
eigene und externe Studierende, externe wissenschaft-
liche Expertinnen und Experten, Angehörige der Berufs-
praxis, Absolventinnen und Absolventen. 2Zeigt sich dabei 
Handlungsbedarf, werden die erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen und umgesetzt.

(2) Sofern auf der Grundlage des Qualitätsma-
nagementsystems der Hochschule auch Bewertungen 
von Studiengängen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 5 
BayLBG, von Studiengängen mit dem Kombinationsfach 
Evangelische oder Katholische Theologie oder Religion, 
von evangelisch-theologischen Studiengängen, die für 
das  Pfarramt  qualifizieren,  und  von  anderen  Bachelor- 
und Masterstudiengängen mit dem Kombinationsfach 
Evangelische oder Katholische Theologie vorgenommen 
werden, gelten die Mitwirkungs- und Zustimmungserfor-
dernisse gemäß § 24 Abs. 1 Satz 3 bis 5 entsprechend. 

(3) Die für die Umsetzung des Qualitätsmanage-
mentsystems erforderlichen Daten werden hochschulweit 
und regelmäßig erhoben.

(4) 1Die Hochschule dokumentiert die Bewertung der 
Studiengänge des hochschulinternen Qualitätsmanage-
mentsystems unter Einschluss der Voten der externen 
Beteiligten und informiert Hochschulmitglieder, Öffent-
lichkeit, Träger und Sitzland regelmäßig über die ergrif-
fenen Maßnahmen. 2Sie informiert die Öffentlichkeit über 
die auf der Grundlage des hochschulinternen Verfahrens 
erfolgten Akkreditierungsentscheidungen und stellt dem 
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Akkreditierungsrat die zur Veröffentlichung nach § 28 er-
forderlichen Informationen zur Verfügung.

§ 19

Kooperationen mit nicht hochschulischen  
Einrichtungen

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Koope-
ration mit einer nicht hochschulischen Einrichtung durch, 
ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben ge-
mäß den Teilen 2 und 3 verantwortlich. 2Die akademische 
Grade verleihende Hochschule darf Entscheidungen über 
Inhalt und Organisation des Curriculums, über Zulassung, 
Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstellung 
und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Ver-
waltung von Prüfungs- und Studierendendaten, über die 
Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und 
Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren. 

§ 20

Hochschulische Kooperationen

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezo-
gene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, 
gewährleistet die den akademischen Grad verleihende 
Hochschule oder gewährleisten die den akademischen 
Grad verleihenden Hochschulen die Umsetzung und die 
Qualität des Studiengangskonzepts. 2Art und Umfang der 
Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation 
zugrundeliegenden Vereinbarungen dokumentiert.

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine 
studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen 
Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hoch-
schule dem Studiengang das Siegel des Akkreditie-
rungsrates gemäß § 21 Abs. 4 Satz 2 verleihen, sofern 
sie selbst den akademischen Grad verleiht und die Um-
setzung und die Qualität des Studiengangskonzepts ge-
währleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der 
Ebene ihrer Qualitätsmanagementsysteme ist eine System-
akkreditierung jeder beteiligten Hochschule erforderlich. 
2Auf Antrag der kooperierenden Hochschulen ist ein ge-
meinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.

Teil 4

Verfahrensregeln für die Programm- und  
Systemakkreditierung

§ 21

Akkreditierungsentscheidung; Siegel

(1) 1Der Akkreditierungsrat entscheidet auf Antrag 
der Hochschule über die Akkreditierung durch die Fest-
stellung der Einhaltung der formalen Kriterien und der 
fachlich-inhaltlichen Kriterien gemäß Art. 3 Abs. 5 Satz 1 
StudAkkStV in Verbindung mit den Teilen 2 und 3. 2Grund-
lage für die Entscheidung über die formalen Kriterien ist 
ein Prüfbericht gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b 
StudAkkStV. 3Grundlage für die Entscheidung über die 
fachlich-inhaltlichen Kriterien ist ein Gutachten gemäß 
Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StudAkkStV.

(2) 1Die Entscheidung ergeht durch schriftlichen Be-
scheid. 2Sie ist zu begründen.

(3) 1Die Hochschule erhält vor der Entscheidung des 
Akkreditierungsrates Gelegenheit zur Stellungnahme, 
wenn er von der Empfehlung der Gutachterinnen und Gut-
achter in erheblichem Umfang abzuweichen beabsichtigt. 
2Die Frist zur Stellungnahme beträgt einen Monat. 

(4) 1Mit der Akkreditierung verleiht der Akkreditie-
rungsrat dem Studiengang oder dem Qualitätsmanage-
mentsystem sein Siegel. 2Bei einer Systemakkreditierung 
erhält die Hochschule das Recht, das Siegel des Akkre-
ditierungsrates für die von ihr geprüften Studiengänge 
selbst zu verleihen.

(5) 1Beim theologischen Vollstudium erfolgt die Akkre-
ditierung ausschließlich in Form der Programmakkreditie-
rung. 2Die Entscheidung des Akkreditierungsrates bedarf 
in volltheologischen und teiltheologischen Studiengängen 
der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Stellen.

§ 22

Vorzulegende Unterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. ein Selbstevaluationsbericht der Hochschule, 

2. ein Akkreditierungsbericht einer beim Akkreditie-
rungsrat zugelassenen Agentur, der aus einem Prüf-
bericht und einem Gutachten besteht; im Fall der 
Systemakkreditierung bezieht sich der Prüfbericht 
auf die Nachweise gemäß den Nrn. 3 und 4,

3. bei Antrag auf Systemakkreditierung zusätzlich der 
Nachweis, dass mindestens ein Studiengang das 
Qualitätsmanagementsystem durchlaufen hat,

4. bei Antrag auf Systemreakkreditierung der Nachweis, 
dass grundsätzlich alle Bachelor- und Masterstudien-
gänge das Qualitätsmanagementsystem mindestens 
einmal durchlaufen haben.

(2) Von den Unterlagen nach Abs. 1 Nr. 2 sind, soweit 
sie nicht in deutscher Sprache verfasst sind, Übersetzun-
gen in deutscher Sprache vorzulegen.
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(3) Sobald der Akkreditierungsrat ein elektronisches 
Datenverarbeitungssystem zur Verfügung stellt, ist dieses 
zu nutzen.

§ 23

Beauftragung einer Agentur; Akkreditierungs- 
gutachten; Begehung

(1) 1Die Hochschule beauftragt eine beim Akkreditie-
rungsrat gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StudAkkStV 
zugelassene Agentur mit der Begutachtung der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien und der Erstellung ei-
nes Akkreditierungsberichts. 2Beim theologischen Voll-
studium erfolgt die Begutachtung durch die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studi-
engänge in Deutschland, die durch den Akkreditierungs-
rat zugelassen ist.

(2) 1Die Hochschule stellt der Agentur einen Selbst-
evaluationsbericht zur Verfügung, der mindestens Anga-
ben zu den Qualitätszielen der Hochschule und zu den 
formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien nach den 
Teilen 2 und 3 enthält. 2Der Selbstevaluationsbericht der 
Hochschule, an dessen Erstellung die Studierendenver-
tretung zu beteiligen ist, soll für die Programmakkreditie-
rung 20 Seiten und für die System- und Bündelakkreditie-
rung 50 Seiten nicht überschreiten.

(3) 1Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt; bei 
Studiengängen nach § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 bedarf der 
Prüfbericht der Zustimmung der dort jeweils benannten 
Personen. 2Maßgebliche Standards für den Prüfbericht 
sind die formalen Kriterien nach Teil 2. 3Er enthält einen 
Vorschlag zur Feststellung der Einhaltung der formalen 
Kriterien. 4Der Prüfbericht ist in dem durch den Akkre-
ditierungsrat vorzugebenden Raster abzufassen. 5Über 
die Nichterfüllung eines formalen Kriteriums ist die Hoch-
schule unverzüglich zu informieren.

(4) 1Das Gutachten wird vom Gutachtergremium 
nach § 24 abgegeben. 2Das Gutachtergremium erhält 
den Prüfbericht nach Abs. 3. 3Maßgebliche Standards 
für das Gutachten sind die fachlich-inhaltlichen Kriterien 
nach Teil 3. 4Es enthält einen Vorschlag zur Feststellung 
der Einhaltung der fachlich-inhaltlichen Kriterien. 5Das 
Gutachten ist in dem durch den Akkreditierungsrat vorzu-
gebenden Raster abzufassen und soll für die Programm-
akkreditierung 20 Seiten und für die System- und Bündel-
akkreditierung 100 Seiten nicht überschreiten.

(5) 1Im Rahmen der Begutachtung der fachlich-inhalt-
lichen Kriterien findet eine Begehung durch das Gutach-
tergremium statt. 2Bei der Akkreditierung eines Studien-
gangs, der zum Zeitpunkt der Beauftragung der Agentur 
noch nicht angeboten wird (Konzeptakkreditierung), kann 
das Gutachtergremium einvernehmlich auf eine Bege-
hung verzichten. 3Gleiches gilt bei der Reakkreditierung 
eines Studiengangs.

§ 24

Zusammensetzung des Gutachtergremiums; 
Anforderungen an die Gutachterinnen und Gutachter

(1) 1Dem Gutachtergremium der Agenturen gehören 
bei einer Programmakkreditierung mindestens vier Per-
sonen an. 2Es setzt sich wie folgt zusammen:

1. mindestens zwei fachlich nahestehende Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrer,

2. ein fachlich nahestehender Angehöriger der Berufs-
praxis,

3. eine fachlich nahestehende Studierende oder ein 
fachlich nahestehender Studierender.

3Bei der Akkreditierung von Studiengängen im Sinne 
von Art. 6 Abs. 1 Satz 5 BayLBG tritt ein Vertreter des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an die Stelle 
der Person nach Nr. 2; bei den Studiengängen mit dem 
Kombinationsfach Evangelische oder Katholische Theo-
logie oder Religion tritt zusätzlich ein Vertreter der örtlich 
zuständigen Diözese oder Landeskirche hinzu. 4Beim 
theologischen Vollstudium und in allen anderen Bache-
lor- und Masterstudiengängen mit dem Kombinationsfach 
Evangelische oder Katholische Theologie oder Religion 
tritt an die Stelle der Person nach Nr. 2 ein Vertreter der 
zuständigen kirchlichen Stelle. 5Für die in den Sätzen 3 
und 4 genannten Studiengänge bedarf die Abgabe des 
Gutachtens gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 der Zustimmung 
der jeweils genannten Personen; ohne diese Zustimmung 
erfolgt keine Vorlage des Gutachtens an den Akkreditie-
rungsrat.

(2) 1Dem Gutachtergremium der Agenturen gehören 
bei einer Systemakkreditierung mindestens fünf Perso-
nen an. 2Es setzt sich wie folgt zusammen:

1. mindestens drei Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer mit einschlägiger Erfahrung in der Qua-
litätssicherung im Bereich Lehre,

2. ein Angehöriger der Berufspraxis,

3. eine Studierende oder ein Studierender.

(3) 1Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
verfügen über die Mehrheit der Stimmen. 2In dem jewei-
ligen Gutachtergremium muss die Mehrzahl der Gutach-
terinnen oder Gutachter über Erfahrungen mit Akkreditie-
rungen verfügen. 3Bei einer Systemakkreditierung muss 
die Mehrzahl der Gutachterinnen und Gutachter über Er-
fahrungen mit Systemakkreditierungen verfügen.

(4) 1Die Gutachterinnen und Gutachter werden von 
der mit der Erstellung des Akkreditierungsberichts be-
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auftragten Agentur benannt. 2Die Agentur ist bei der Be-
stellung an das von der Hochschulrektorenkonferenz 
zu entwickelnde Verfahren gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 3 
StudAkkStV gebunden.

(5) Als Gutachterin oder Gutachter ist ausgeschlos-
sen, wer

1. an der Hochschule, die den Antrag auf Akkreditierung 
stellt, tätig oder eingeschrieben ist,

2. bei Kooperationsstudiengängen oder Joint-Degree-
Programmen an einer der an dem Studiengang be-
teiligten Hochschulen tätig oder eingeschrieben ist 
oder

3. nach in der Wissenschaft üblichen Regeln als befan-
gen gilt.

(6) 1Die Agentur teilt der Hochschule vor der Benen-
nung der Gutachterinnen und Gutachter die personelle 
Zusammensetzung des Gutachtergremiums mit. 2Die 
Hochschule hat ein Recht zur Stellungnahme innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen.

§ 25

Geltungszeitraum der Akkreditierung; Verlängerung

(1) 1Die erstmalige Akkreditierung ist für den Zeit-
raum von acht Jahren ab Beginn des Semesters oder Tri-
mesters gültig, in dem die Akkreditierungsentscheidung 
bekanntgegeben wird. 2Bei einer Konzeptakkreditierung 
ist die Akkreditierung ab dem Beginn des Semesters oder 
Trimesters, in dem der Studiengang erstmalig angeboten 
wird, spätestens aber mit Beginn des zweiten auf die Be-
kanntgabe der Akkreditierungsentscheidung folgenden 
Semesters oder Trimesters wirksam.

(2) 1Vor Ablauf des Geltungszeitraums der Akkreditie-
rung ist eine unmittelbar anschließende Reakkreditierung 
einzuleiten. 2Reakkreditierungen sind für den Zeitraum 
von acht Jahren gültig.

(3) 1Wird ein akkreditierter Studiengang nicht fort-
geführt, kann die Akkreditierung für bei Ablauf des Gel-
tungszeitraums der Akkreditierung noch eingeschriebene 
Studierende verlängert werden. 2Die Akkreditierung eines 
Studiengangs kann für einen Zeitraum von bis zu zwei 
Jahren verlängert werden, wenn die Hochschule einen 
Antrag auf eine Bündel- oder Systemakkreditierung vor-
bereitet, in die der jeweilige Studiengang einbezogen ist. 
3Bei Antragstellung auf eine Bündel- oder Systemakkredi-
tierung kann die Akkreditierung von Studiengängen, de-
ren Akkreditierung während des Verfahrens endet, für die 
Dauer  des  Verfahrens  zuzüglich  eines  Jahres  vorläufig 
verlängert werden.

§ 26

Auflagen

(1) Für die Erfüllung einer Auflage ist eine Frist von in 
der Regel zwölf Monaten zu setzen.

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die Frist auf 
Antrag der Hochschule verlängert werden.

(3) Die Erfüllung der Auflage ist gegenüber dem Ak-
kreditierungsrat nachzuweisen.

§ 27

Anzeigepflicht

(1)  Die Hochschule  ist  verpflichtet,  dem Akkreditie-
rungsrat unverzüglich jede wesentliche Änderung am 
Akkreditierungsgegenstand während des Geltungszeit-
raums der Akkreditierung anzuzeigen.

(2) Der Akkreditierungsrat entscheidet, ob die we-
sentliche Änderung von der bestehenden Akkreditierung 
umfasst ist.

§ 28

Veröffentlichung

1Die Entscheidung des Akkreditierungsrates und der 
Akkreditierungsbericht werden vom Akkreditierungsrat 
auf seiner Internetseite veröffentlicht. 2Bei der Veröffent-
lichung dürfen personenbezogene Daten nicht offenbart 
werden, es sei denn, die betroffene Person hat eingewil-
ligt oder die Einholung der Einwilligung der betroffenen 
Person ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand möglich und es ist offensichtlich, dass die Offen-
barung im Interesse der betroffenen Person liegt. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten für interne Akkreditierungsentschei-
dungen systemakkreditierter Hochschulen entsprechend.

§ 29

Bündelakkreditierung; Teil-Systemakkreditierung

(1) 1Das Gutachten des Gutachtergremiums nach 
§ 23 Abs. 4 kann bei einer Bündelakkreditierung mehrere 
Studiengänge umfassen. 2Die fachlich-inhaltlichen Krite-
rien nach Teil 3 sind für jeden Studiengang gesondert zu 
prüfen. 3Ein Bündel soll sich aus nicht mehr als zehn Stu-
diengängen zusammensetzen.

(2) Auf Antrag der Hochschule kann der Akkreditie-
rungsrat die konkrete Zusammensetzung des Bündels 
vor Einreichung des Antrags nach § 22 genehmigen.
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(3) Eine Teil-Systemakkreditierung kann insbesonde-
re durchgeführt werden, wenn

1. die Akkreditierung des Qualitätsmanagementsys-
tems für die gesamte Hochschule noch nicht sinnvoll 
oder nicht praktikabel ist,

2. das Qualitätsmanagementsystem der Teileinheit in 
die Hochschule eingebettet ist und

3. mindestens ein Studiengang der Teileinheit dieses 
System bereits durchlaufen hat.

§ 30

Stichproben

(1) 1Bei der Systemakkreditierung und Teil-System-
akkreditierung wird vom Gutachtergremium nach § 24 
Abs. 2 eine Stichprobe durchgeführt. 2In der Stichprobe 
wird geprüft, ob die im zu begutachtenden Qualitätsma-
nagementsystem angestrebten Wirkungen auf der Ebene 
des Studiengangs eintreten.

(2) 1Gegenstand der Stichprobe ist

1. die Berücksichtigung aller Kriterien gemäß den Tei-
len 2 und 3 innerhalb eines Studiengangs, der das 
Qualitätsmanagementsystem der Hochschule durch-
laufen hat und

2. die Berücksichtigung formaler und fachlich-inhaltli-
cher Kriterien gemäß den Teilen 2 und 3 nach Maß-
gabe des Gutachtergremiums.

2Bei der Auswahl der Stichprobe berücksichtigt das Gut-
achtergremium das Fächerspektrum der Hochschule in 
der Lehre.

(3) 1Bietet die Hochschule Studiengänge an, die auch 
auf einen reglementierten Beruf vorbereiten, ist hiervon 
zusätzlich einer unter Berücksichtigung der Kriterien nach 
den Teilen 2 und 3, die sich auf Studiengänge beziehen, 
in die Stichproben einzubeziehen; gleiches gilt für Studi-
engänge im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 5 BayLBG sowie 
für Studiengänge mit Evangelischer oder Katholischer 
Theologie oder Religion. 2An der Stichprobe wirkt jeweils 
ein von der für den jeweiligen reglementierten Beruf zu-
ständigen Stelle benannter Vertreter oder ein Vertreter 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus oder der 
jeweiligen kirchlichen Stelle mit.

Teil 5

Besondere Verfahrensregeln

§ 31

Kombinationsstudiengänge

(1) Wählen die Studierenden aus einer größeren Zahl 
zulässiger Fächer für das Studium einzelne Fächer aus, 
ist jedes dieser Fächer ein Teilstudiengang als Teil eines 
Kombinationsstudiengangs.

(2) 1Akkreditierungsgegenstand ist der Kombinati-
onsstudiengang. 2Die Hochschulen stellen durch ihr je-
weiliges Qualitätsmanagement sicher, dass die Studier-
barkeit in allen möglichen Fächerkombinationen gegeben 
ist.

(3) 1Die Akkreditierung eines Kombinationsstudien-
gangs kann durch die Aufnahme weiterer wählbarer Teil-
studiengänge oder Studienfächer ergänzt werden. 2Die 
Akkreditierungsfrist für den Kombinationsstudiengang 
ändert sich dadurch nicht.

(4) 1Auf der Akkreditierungsurkunde werden alle in 
die Akkreditierung einbezogenen Teilstudiengänge oder 
Studienfächer aufgeführt. 2Im Falle der Ergänzung der 
Akkreditierung nach Abs. 3 ist eine neue Akkreditierungs-
urkunde auszustellen.

(5) Teil 4 bleibt im Übrigen unberührt.

§ 32

Joint-Degree-Programme

(1) 1Für Joint-Degree-Programme, an denen eine 
inländische Hochschule und weitere Hochschulen aus 
dem Europäischen Hochschulraum beteiligt sind, kann 
die Akkreditierungsentscheidung in Abweichung von § 22 
Abs. 1 durch Anerkennung der Bewertung durch eine in 
dem European Quality Assurance Register for Higher 
Education (EQAR) gelistete Agentur getroffen werden. 
2Der Akkreditierungsrat erkennt diese Bewertung auf An-
trag der Hochschule an und verleiht sein Siegel, wenn 
die Einhaltung der formalen und fachlich-inhaltlichen Kri-
terien für Joint-Degree-Programme gemäß den Teilen 2 
und 3 nachgewiesen ist und das Begutachtungsverfahren 
folgenden Anforderungen genügt hat:

1. die Durchführung des Verfahrens wurde dem Akkre-
ditierungsrat vor Beginn des Verfahrens angezeigt,

2. die Akkreditierungsentscheidung beruht auf einem 
Selbstevaluationsbericht der kooperierenden Hoch-
schulen, der insbesondere Informationen zu den 
jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen enthält 
und der die besonderen Merkmale des Joint-Degree-
Programms hervorhebt,

3. es hat eine Begehung an mindestens einem Standort 
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des Studiengangs unter Mitwirkung von Vertretern 
aller kooperierenden Hochschulen sowie anderen 
Beteiligten stattgefunden,

4. die Bewertung beruht auf einem Gutachten, das die 
Maßgaben von Joint-Degree-Programmen in den 
Teilen 2 und 3 beachtet, 

5. die Begutachtung ist durch eine mindestens vierköp-
fige Gutachtergruppe erfolgt, die sich mindestens wie 
folgt zusammengesetzt hat:

a) Mitglieder aus mindestens zwei der am Joint-
Degree-Programm beteiligten Länder,

b) mindestens ein Studierender,

c) die Gutachtergruppe repräsentiert Expertise in 
den entsprechenden Fächern und Fachdiszi-
plinen einschließlich des Arbeitsmarktes und der 
Arbeitswelt in den entsprechenden Bereichen 
und Expertise auf dem Gebiet der Qualitätssi-
cherung im Hochschulbereich und verfügt über 
Kenntnisse der Hochschulsysteme der beteilig-
ten Hochschulen sowie der verwendeten Unter-
richtssprachen und

 und die Maßgaben gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 
und 6 eingehalten wurden,

6. die Bewertung benennt folgende Merkmale: Begrün-
dung, Bestandskraft und gegebenenfalls nachgewie-
sene Erfüllung von Auflagen und

7.  die Agentur hat das Gutachten und die Bewertung 
auf ihrer Internetseite in deutscher und englischer 
Sprache veröffentlicht.

3§ 21 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1, § 25 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 1, §§ 27 und 28 gelten entsprechend. 4Die 
Akkreditierungsfrist beträgt in Abweichung von § 25 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 sechs Jahre. 5Bei der 
Veröffentlichung wird die Entscheidung als Akkreditie-
rungsentscheidung auf Basis des gesonderten Verfah-
rens für Joint-Degree-Programme kenntlich gemacht. 
6Die Hochschule hat dies in den Studienabschlussdoku-
menten deutlich zu machen.

(2) Wird ein Joint-Degree-Programm von einer inlän-
dischen Hochschule gemeinsam mit einem außereuropä-
ischen Kooperationspartner oder mehreren außereuropä-
ischen Kooperationspartnern koordiniert und angeboten, 
so findet auf Antrag der inländischen Hochschule Abs. 1 
entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäi-
schen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinba-
rung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkredi-
tierung unter Anwendung der in Abs. 1, sowie der in den 
§ 10 Abs. 1 und 2 und § 16 Abs. 1 geregelten Kriterien 
verpflichtet.

§ 33

Berufszulassungsrechtliche Eignung

(1) Akkreditierungsverfahren gemäß Art. 3 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 StudAkkStV können auf Antrag der Hochschu-
le mit Verfahren, die über die berufszulassungsrechtliche 
Eignung eines Studiengangs entscheiden, organisato-
risch verbunden werden.

(2) Die Beteiligung von zusätzlich zu den anderen 
Angehörigen der Berufspraxis zu berufenden externen 
Experten oder Expertinnen mit beratender Funktion in 
den Gutachtergremien gemäß § 24 Abs. 1 und 2 erfolgt 
durch Benennung der für den reglementierten Beruf je-
weils zuständigen staatlichen Stelle.

Teil 6

Alternative Akkreditierungsverfahren

§ 34

Alternative Akkreditierungsverfahren

(1) Gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 StudAkkStV können 
alternative Verfahren zur Sicherung und Entwicklung der 
Qualität in Studium und Lehre durchgeführt werden.

(2) 1In alternativen Verfahren sind die Kriterien nach 
den Teilen 2 und 3 einzuhalten. 2Die in Art. 3 Abs. 2 Satz 1 
StudAkkStV sowie die im Studienakkreditierungsstaats-
vertrag und in dieser Verordnung geltenden Grundsätze 
für die angemessene Beteiligung der Wissenschaft gel-
ten entsprechend; ebenso gelten die Mitwirkungs- und 
Zustimmungserfordernisse gemäß § 18 Abs. 2 entspre-
chend.

(3) 1Die Durchführung von alternativen Verfahren 
bedarf vorab der Zustimmung des Akkreditierungsrates 
und des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
(Staatsministerium); der Akkreditierungsrat kann eine ex-
terne Begutachtung veranlassen. 2Der Antrag ist über das 
Staatsministerium dem Akkreditierungsrat vorzulegen. 
3Der Akkreditierungsrat kann im Rahmen der Abstim-
mung mit dem Staatsministerium seine Zustimmung nur 
verweigern, wenn das alternative Verfahren den Maßga-
ben des Art. 2 StudAkkStV und den Bestimmungen des 
Art. 3 Abs. 2 Satz 1 StudAkkStV sowie den im Studien-
akkreditierungsstaatsvertrag und in dieser Verordnung 
festgelegten Grundsätzen für die angemessene Beteili-
gung der Wissenschaft nicht entspricht. 4Das alternative 
Verfahren soll geeignet sein, grundsätzliche Erkenntnisse 
zu alternativen Ansätzen externer Qualitätssicherung jen-
seits der in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StudAkkStV genann-
ten Verfahren zu gewinnen.
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(4) Der Akkreditierungsrat entwickelt eine Verfah-
rensordnung, die insbesondere die Antragsvoraussetzun-
gen regelt. 

(5) 1Das alternative Verfahren wird auf höchstens 
acht Jahre befristet. 2§ 21 Abs. 4 Satz 2 und § 25 Abs. 3 
Satz 3 gelten entsprechend. 3Das alternative Verfahren 
wird durch den Akkreditierungsrat begleitet und ist in der 
Regel zwei Jahre vor Ablauf der Projektzeit von einer un-
abhängigen, wissenschaftsnahen Einrichtung zu evaluie-
ren.

Teil 7

Schlussbestimmungen

§ 35

Evaluation

(1) Nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten 
werden ihre Anwendungen und Auswirkungen überprüft.

(2) Über das Ergebnis ist der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland zu berichten.

§ 36

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in Kraft.

München, den 13. April 2018

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Prof. Dr. Marion K i e c h l e , Staatsministerin
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Auf Grund

– des § 1 der Verordnung über die Einrichtung der 
staatlichen Behörden in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 200-1-S) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, 

– des § 17 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Finanzverwal-
tungsgesetzes (FVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), 
das zuletzt durch Art. 8 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 3 Nr. 3 der Delegationsverordnung (DeIV) 
vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), 
die zuletzt durch Verordnung vom 20. Februar 2018 
(GVBl. S. 54) geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat:

§ 1

§ 1 der Verordnung über das Landesamt für Finanzen 
(LfFV) vom 8. August 2005 (GVBl. S. 371, BayRS 600-2-F), 
die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 5. Februar 2018 
(GVBl. S. 64) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Straubing“ das 
Wort „ , Vohenstrauß“ eingefügt.

2. In Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , sowie von Vereins- und Stiftungsvermö-
gen, das an den Freistaat Bayern nach § 45 Abs. 3, 
§§ 46 und 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches anfällt.“ 
ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft.

München, den 25. April 2018

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister

600-2-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über das Landesamt für Finanzen

vom 25. April 2018
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 3 Nr. 3 und 4 und des 
Art. 11 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulzulassungs-
gesetzes (BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 320, 
BayRS 2210-8-2-K), das zuletzt durch Gesetz vom  
24. Juli 2015 (GVBl. S. 301) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1

Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 
18. Juni 2007 (GVBl. S. 401, BayRS 2210-8-2-1-1-K), 
die zuletzt durch Verordnung vom 27. April 2017 
(GVBl. S. 96) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 2 Satz 2 Nr. 3 werden die Wörter „des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familien-
angehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl L 158 
S. 77, ber. ABl L 229 S. 35, 2007 ABl L 204 S. 28) in 
der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

2. § 3 Abs. 9 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 1 
und 2.

3. In § 14 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „(BBiG) 
vom 23. März 2005 (BGBl I S. 931) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ gestrichen.

4. § 19 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1b werden die Wörter „Gesetz über den Bun-
desfreiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienstge-
setz – BFDG) vom 28. April 2011 (BGBl I S. 687) 
in der jeweils geltenden Fassung“ durch das Wort 
„Bundesfreiwilligendienstgesetz“ ersetzt.

b) In Nr. 2 werden die Wörter „zwei Jahre“ durch die 
Wörter „ein Jahr“ ersetzt und die Wörter „(EhfG) 

vom 18. Juni 1969 (BGBl I S. 549) in der jeweils 
geltenden Fassung“ gestrichen.

c) In Nr. 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „Gesetzes 
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 
(Jugendfreiwilligendienstegesetz – JFDG) vom 
16. Mai 2008 (BGBl I S. 842) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ durch die Angabe „Jugendfrei-
willigendienstegesetzes (JFDG)“ ersetzt.

5. § 21 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden die Wörter „(SGB IX) – Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen – (Art. 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl I S. 1046, 
1047) in der jeweils geltenden Fassung“ gestri-
chen.

b) In Nr. 2 werden die Wörter „Gesetzes über die 
Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspart-
nerschaftsgesetz – LPartG) vom 16. Februar 
2001 (BGBl I S. 266) in der jeweils geltenden 
Fassung“ durch das Wort „Lebenspartnerschafts-
gesetzes“ ersetzt.

6. In § 31 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„Bildung und Kultus,“ gestrichen.

7. In § 36 Abs. 1 werden die Wörter „vom 27. Juni 2002 
(BGBl I S. 2405) in der jeweils geltenden Fassung“ 
gestrichen.

8. § 37a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 6 wird aufgehoben. 

bb) Die bisherigen Sätze 7 und 8 werden die 
Sätze 6 und 7.

b) Abs. 12 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „bis einschließ-
lich zum Sommersemester 2018“ gestri-
chen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Sommersemes-
ter 2018“ durch die Angabe „Wintersemester 
2018/19“ ersetzt.

2210-8-2-1-1-K

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 28. April 2018
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9. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Verordnung 
über  die  Lehrverpflichtung  des  wissenschaftli-
chen und künstlerischen Personals an Universi-
täten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen 
(Lehrverpflichtungsverordnung  –  LUFV)  vom 
14. Februar 2007 (GVBl S. 201, BayRS 2030-
2-21-WFK) in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch das Wort „Lehrverpflichtungsverordnung“ 
ersetzt.

b) In Abs. 6 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„vom 27. Juli 2006 (BGBl I S. 1827) in der jeweils 
geltenden Fassung“ gestrichen.

10. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Übergangs-
bestimmungen“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“  
gestrichen.

c) Die Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.

München, den 28. April 2018

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Prof. Dr. Marion K i e c h l e , Staatsministerin
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Auf Grund des Art. 5 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen 
EA-Gesetzes (BayEAG) vom 22. Dezember 2009 
(GVBl. S. 626, BayRS 200-6-W), das zuletzt durch § 1 
Nr. 22 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staats-
ministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie:

§ 1

§ 5 der Ausführungsverordnung Einheitlicher Ansprech-
partner (AVBayEAG) vom 28. April 2010 (GVBl. S. 224, 
BayRS 200-6-1-W), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. Dezember 2016 (GVBl. S. 443) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.

2. Im bisherigen Abs. 3 wird die Absatzbezeichnung „(3)“ 
gestrichen und in Satz 1 werden die Wörter „auf Aus-
kunft und Benachrichtigung, Berichtigung, Löschung 
und Sperrung nach den Art. 10, 11, 12 und 13 des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes“ durch die Wörter 
„nach dem Kapitel III der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung)“ ersetzt.

3. Der bisherige Abs. 4 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. 

München, den 4. Mai 2018

Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Energie und Technologie

Franz Josef P s c h i e r e r , Staatsminister

200-6-1-W 

Verordnung 
zur Änderung der 

Ausführungsverordnung Einheitlicher Ansprechpartner

vom 4. Mai 2018
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Auf Grund von Art. 5 Abs. 3 Satz 4 und Art. 6 Abs. 2 
Satz 5 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (BayAbgG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 1996 
(GVBl. S. 82, BayRS 1100-1-I), das zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 81) geändert worden 
ist, wird Folgendes bekannt gemacht:

Nach Art. 5 Abs. 3 Satz 3 und Art. 6 Abs. 2 Satz 4 
des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (BayAbgG) hat 
das Landesamt für Statistik jeweils die für die Anpassung 
von Entschädigung und Kostenpauschale maßgebenden 
Einkommens- und Preisentwicklungsraten mitzuteilen. 
Die Entschädigung der Abgeordneten verändert sich ent-
sprechend der Entwicklung der Einkommen, die Kosten-
pauschale verändert sich entsprechend der Preisentwick-
lungsrate.

In der entsprechenden Mitteilung des Landesamts wer-
den – wobei die Veränderungen zwischen dem Juli 2016 
und dem Juli 2017 maßgeblich sind – die Einkommensent-
wicklungsrate mit + 2,0 v. H. und die Preisentwicklungsrate 
mit + 1,6 v. H. beziffert.

Demnach betragen ab 1. Juli 2018

1. die Entschädigung
  (Art. 5 Abs. 1 BayAbgG)  8 183 €,

2.  die Kostenpauschale
  (Art. 6 Abs. 2 BayAbgG)  3 453 €.

München, den 12. April 2018

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Barbara S t a m m

1100-1-2-I

Entschädigung und Kostenpauschale 
für die Mitglieder des Bayerischen Landtags

Bekanntmachung  
der Präsidentin des Bayerischen Landtags

vom 12. April 2018
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Auf Grund des Art. 43 Abs. 1 der Verfassung des Frei-
staates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I), 
die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013 
(GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert worden ist, 
macht die Bayerische Staatsregierung bekannt:

§ 1

Die Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden 
des Freistaates Bayern (AGO) vom 12. Dezember 2000 
(GVBl. S. 873; 2001 S. 28, BayRS 200-21-I), die zu-
letzt durch Bekanntmachung vom 14. September 2010 
(GVBl. S. 706) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Der Angabe zu § 28 wird folgende Angabe vor-
angestellt:

„§ 28   Anbringen von Kreuzen in Dienstgebäu-
den“.

b) Die Angaben zu den bisherigen §§ 28 und 29 
werden die Angaben zu den §§ 29 und 30.

2. In § 3 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Innern“ 
die Wörter „und für Integration“ eingefügt.

3. Dem § 28 wird folgender § 28 vorangestellt:

„§ 28

Anbringen von Kreuzen in Dienstgebäuden

Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäu-
des ist als Ausdruck der geschichtlichen und kultu-
rellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzu-
bringen.“

4. Die bisherigen §§ 28 und 29 werden die §§ 29 und 30.

5. § 37 wird aufgehoben.

6. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außer-Kraft-
Treten“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.

München, den 24. April 2018

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

200-21-I

Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsordnung 

für die Behörden des Freistaates Bayern

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung

vom 24. April 2018
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